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Aufgrund von §§ 2 und 3 des Gesetzes über die Hoch-
schulzulassung vom 18. September 2019 (Amtsbl. I 
S. 752) in Verbindung mit den Artikeln 12 und 18 Ab-
sätze 2 und 3 des Staatsvertrags über die Hochschul-
zulassung vom 4. April 2019 (Art. 1 des Gesetzes zur 
Regelung der Hochschulzulassung vom 18. September 
2019, Amtsbl. I S. 752) verordnet die Staatskanzlei:

Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung regelt die Vergabe von Studien-
plätzen in den Studiengängen mit festgesetzter Zulas-
sungszahl an den staatlichen Hochschulen sowie das 
Anmeldeverfahren für zulassungsfreie Studiengänge, 
soweit nicht für künstlerische, künstlerisch-pädagogi-
sche sowie künstlerisch-gestalterische Studiengänge 
der Hochschule für Musik Saar und der Hochschule der 
Bildenden Künste Saar Regelungen aufgrund des Ge-
setzes über die Hochschule für Musik Saar vom 4. Mai 
2010 (Amtsbl. I S. 1176), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 20. September 2017 (Amtsbl. I S. 974), 
in der jeweils geltenden Fassung und des Gesetzes 
über die Hochschule der Bildenden Künste Saar vom 
4. Mai 2010 (Amtsbl. I S. 1176, berichtigt in Amtsbl. I 
S. 1378), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
20. September 2017 (Amtsbl. I S. 974), in der jeweils 
geltenden Fassung vorgehen.

(2) In den künstlerischen, künstlerisch-pädagogischen 
sowie künstlerisch-gestalterischen Studiengängen der 
Hochschule für Musik Saar und der Hochschule der 
Bildenden Künste Saar erfolgt die Vergabe der Stu-
dienplätze abweichend von den §§ 23 bis 26 sowie 
den §§ 33 und 34 insbesondere nach dem Ergebnis der 
Eignungsprüfung gemäß den Regelungen des Gesetzes 
über die Hochschule für Musik Saar oder des Gesetzes 
über die Hochschule der Bildenden Künste Saar.

(3) Wer nach Artikel 5 Absatz 2 des Staatsvertrags über 
die Hochschulzulassung (Staatsvertrag) Deutschen 
gleichgestellt ist, wird nach den für Deutsche geltenden 
Bestimmungen am Vergabeverfahren beteiligt. Deut-
schen gleichgestellt sind:

1. Staatsangehörige eines anderen Mitgliedsstaates 
der Europäischen Union oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum,

2. in der Bundesrepublik Deutschland wohnende 
Kinder von Staatsangehörigen eines anderen Mit-
gliedsstaates der Europäischen Union oder von 

Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, sofern diese Staatsangehö-
rigen in der Bundesrepublik Deutschland beschäf-
tigt sind oder beschäftigt gewesen sind,

3. in der Bundesrepublik Deutschland wohnende an-
dere Familienangehörige im Sinne des Artikels 2 
Nummer 2 der Richtlinie 2004/38/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 29. April 
2004 (ABl. EG Nr. L 229 S. 35) von Staatsange-
hörigen eines anderen Mitgliedsstaates der Euro-
päischen Union oder von Vertragsstaaten des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
sofern diese Staatsangehörigen in der Bundesrepu-
blik Deutschland beschäftigt sind, sowie

4. sonstige ausländische Staatsangehörige oder Staa-
tenlose, die eine in der Bundesrepublik Deutsch-
land oder an einer deutschen Auslandsschule er-
worbene Hochschulzugangsberechtigung, die nicht 
ausschließlich nach ausländischem Recht erworben 
wurde (deutsche Hochschulzugangsberechtigung), 
besitzen; Gleiches gilt für ausländische Staatsange-
hörige oder Staatenlose, die das Europäische Abi-
tur besitzen.

Wer die deutsche Staatsangehörigkeit neben einer aus-
ländischen Staatsangehörigkeit besitzt, wird nach den 
für Deutsche geltenden Bestimmungen am Vergabever-
fahren beteiligt.

§ 2 
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bedeutet:
1. „Vergabeverfahren“
 die auf einen Zulassungstermin (Sommersemester 

oder Wintersemester) bezogene Vergabe von Stu-
dienplätzen,

2. „Zentrales Vergabeverfahren“
 die Vergabe der Studienplätze für das erste Fach-

semester in den Studiengängen Medizin, Zahnme-
dizin, Tiermedizin und Pharmazie nach Abschnitt 3 
des Staatsvertrags,

3. „Örtliches Vergabeverfahren“
 die Vergabe der Studienplätze in Studiengängen, 

die nicht in das Zentrale Vergabeverfahren einbe-
zogen sind, soweit für diese Zulassungszahlen fest-
gesetzt sind,

4. „Dialogorientiertes Serviceverfahren (DoSV)“
 ein webbasiertes System zum Abgleich von Zulas-

sungsangeboten im Örtlichen und Zentralen Verga-
beverfahren sowie im Anmeldeverfahren, das der 
vollständigen und schnellen Studienplatzvergabe 
entsprechend der Nachfrage dient,

5. „Anmeldeverfahren“
 die Vergabe der Studienplätze in Studiengängen, 

für die keine Zulassungszahlen festgesetzt sind, so-
weit sie im DoSV koordiniert werden,
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6. „Zulassungsantrag“
 ein Antrag, mit dem die Zulassung an einer Hoch-

schule für einen Studiengang beantragt wird, wobei 
ein Studiengang auch aus einer Verbindung mehre-
rer Teilstudiengänge oder Studienfächer bestehen 
kann,

7. „Zulassungsangebot“
 ein Angebot einer Hochschule im DoSV zur An-

nahme eines Studienplatzes in einem bestimmten 
Studiengang, für den ein Zulassungsantrag vor-
liegt,

8. „Zulassung“
 der Anspruch, sich in einem bestimmten Studien-

gang an einer bestimmten Hochschule im Rahmen 
der Einschreibevoraussetzungen der Hochschule 
zu immatrikulieren; die Zulassung wird durch den 
Zulassungsbescheid verkörpert,

9. „Präferenzenfolge“
 die Reihenfolge der Zulassungsanträge entspre-

chend den Festlegungen der Bewerberin oder des 
Bewerbers,

10. „Studiengang“
 ein durch Prüfungs- und/oder Studienordnung 

geregeltes, auf einen bestimmten berufsqualifi-
zierenden Abschluss oder ein bestimmtes Ausbil-
dungsziel gerichtetes Studium eines oder mehrerer 
Fächer,

11. „Teilstudienplatz“
 ein Studienplatz, bei dem die Zulassung auf den 

ersten Teil eines Studiengangs beschränkt ist, weil 
das Weiterstudium im Geltungsbereich des Staats-
vertrags nicht gewährleistet ist,

12. „deutsche Hochschule“
 eine in der Bundesrepublik Deutschland gelegene 

deutsche Hochschule,
13. „Durchschnittsnote“
 die Gesamtnote oder Durchschnittsnote,
14. „Kohortensemester“
 das Semester, dem die Bewerberin oder dem Be-

werber zulassungsrechtlich zugeordnet ist.

§ 3 
Aufgaben und zuständige Stellen

(1) Die Stiftung für Hochschulzulassung (Stiftung) ver-
gibt die Studienplätze des ersten Fachsemesters der in 
das Zentrale Vergabeverfahren einbezogenen Studien-
gänge Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin und Phar-
mazie gemäß Artikel 5 Absatz 1 Nummer 1 des Staats-
vertrags an Deutsche und Deutschen Gleichgestellte 
nach § 1 Absatz 3. Im Übrigen vergeben die Hochschu-
len die Studienplätze.
(2) Die Stiftung betreibt das DoSV.

Abschnitt 2 
Grundständige Studiengänge

Unterabschnitt 1 
Dialogorientiertes Serviceverfahren

§ 4 
Registrierung bei der Stiftung und 

Kommunikation
(1) Für die Bewerbung um einen Studienplatz in einem 
Studiengang, der im DoSV koordiniert wird, muss sich 
die Bewerberin oder der Bewerber über das Webportal 
der Stiftung registrieren. Für die Registrierung hat die 
Bewerberin oder der Bewerber folgende Daten anzuge-
ben: Nachname, Vorname, Geburtsname, Geschlecht, 
Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Post-
anschrift, Benutzername, Passwort und eine für die 
Dauer des Vergabeverfahrens gültige E-Mail-Adresse. 
Die Bewerberin oder der Bewerber erhält ein Benutzer-
konto (DoSV-Benutzerkonto) sowie Ordnungsmerk-
male, insbesondere eine Identifikationsnummer und 
eine Authentifizierungsnummer, die zur Identifizierung 
im DoSV gegenüber der Stiftung und der Hochschule 
anzugeben sind. Für jede Bewerberin und jeden Be-
werber ist im Vergabeverfahren nur eine Registrierung 
zulässig. Im Fall mehrerer Registrierungen einer Be-
werberin oder eines Bewerbers gilt die zeitlich letzte 
Registrierung, unter der Zulassungsanträge eingegan-
gen sind; nur über diese Zulassungsanträge wird ent-
schieden. 
(2) Bei der Registrierung wird jeder Bewerberin und 
jedem Bewerber für das Vergabeverfahren jeweils eine 
Losnummer zugeteilt, die nach Maßgabe dieser Ver-
ordnung für den Fall einer Auswahlentscheidung bei 
Rang- oder Punktgleichheit verwendet wird. Im Falle 
einer Wiederbewerbung in einem anderen Vergabever-
fahren wird eine neue Losnummer zugeteilt. 
(3) Statusmitteilungen, Zulassungsangebote der Hoch-
schulen und der Stiftung sowie Erklärungen der Bewer-
berinnen und Bewerber erfolgen ausschließlich über 
das DoSV-Benutzerkonto, soweit in dieser Verordnung 
nichts anderes geregelt ist. Die Bewerberinnen und Be-
werber werden von der Stiftung durch E-Mail benach-
richtigt, dass in ihrem DoSV-Benutzerkonto Änderun-
gen eingetreten sind. Bewerberinnen und Bewerber, die 
glaubhaft machen, dass ihnen die Kommunikation über 
die Webportale der Hochschule und der Stiftung nicht 
möglich ist, werden durch die Hochschule und die Stif-
tung unterstützt.
(4) Stiftung und Hochschulen übermitteln sich gegen-
seitig die für das DoSV erforderlichen, insbesondere 
personenbezogenen Daten der Bewerberinnen und Be- 
werber um einen Studienplatz an der Hochschule.

§ 5 
Koordinierung im Dialogorientierten 

Serviceverfahren
(1) Für die Teilnahme am DoSV können in einem Ver-
gabeverfahren bundesweit bis zu zwölf Zulassungsan-
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träge gestellt werden; § 22 bleibt unberührt. Ein Zu-
lassungsantrag muss elektronisch nach Maßgabe dieser 
Verordnung bei der Stiftung oder der Hochschule frist-
gerecht eingegangen sein. Die Hochschule übermittelt 
der Stiftung für das Sommersemester bis zum 20. Janu-
ar und für das Wintersemester bis zum 20. Juli alle über 
das Webportal der Hochschule fristgerecht elektronisch 
eingegangenen Zulassungsanträge. Überzählige Zulas-
sungsanträge werden im DoSV-Benutzerkonto als „in-
aktiv“ gekennzeichnet. Für im DoSV-Benutzerkonto 
als „inaktiv“ gekennzeichnete Zulassungsanträge kön-
nen weder Zulassungsangebote noch Zulassungen er-
gehen. Die Bewerberin oder der Bewerber kann einen 
oder mehrere der bisher als „inaktiv“ gekennzeichneten 
Zulassungsanträge aktivieren, indem sie oder er bisher 
nicht als „inaktiv“ gekennzeichnete Zulassungsanträge 
in entsprechender Anzahl für das Sommersemester bis 
zum 22. Januar und für das Wintersemester bis zum 
22. Juli zurücknimmt (Ausschlussfristen).
(2) Die Bewerberin oder der Bewerber kann eine Präfe-
renzenfolge der Zulassungsanträge festlegen. Legt die 
Bewerberin oder der Bewerber keine Präferenzenfolge 
der Zulassungsanträge fest, ergibt sich diese aus der 
zeitlichen Reihenfolge des elektronischen Eingangs 
des Zulassungsantrags; dem zeitlich zuerst elektro-
nisch eingegangenen Zulassungsantrag kommt dabei 
die höchste Präferenz zu. Die Bewerberin oder der Be-
werber kann die Präferenzenfolge der Zulassungsanträ-
ge ändern. 
(3) Die Ranglisten sind, soweit nichts anderes in dieser 
Verordnung geregelt ist, für das Sommersemester bis 
zum 15. Februar und für das Wintersemester bis zum 
15. August im DoSV freizugeben.
(4) Wer ein Zulassungsangebot annimmt, erhält eine 
Zulassung und einen Zulassungsbescheid. Mit der An-
nahme eines Zulassungsangebots gelten die weiteren 
gestellten Zulassungsanträge als zurückgenommen und 
die Bewerberin oder der Bewerber scheidet aus diesen 
Vergabeverfahren aus. Auf diese Rechtsfolgen ist die 
Bewerberin oder der Bewerber von der Stiftung hin-
zuweisen. Wieder verfügbare Studienplätze werden ge-
mäß den Ranglisten aufrückenden Bewerberinnen und 
Bewerbern angeboten.
(5) Die Koordinierung der Zulassungsanträge erfolgt 
für das Sommersemester in der Zeit vom 23. Januar 
bis zum 21. Februar und für das Wintersemester in der 
Zeit vom 23. Juli bis zum 21. August nach folgenden 
Regeln: 
1. Hat die Bewerberin oder der Bewerber nur einen 

Zulassungsantrag gestellt und liegt für diesen ein 
Zulassungsangebot vor, erfolgt eine Zulassung und 
es wird ein Zulassungsbescheid erteilt, 

2. hat die Bewerberin oder der Bewerber mehrere Zu-
lassungsanträge gestellt und liegt für jeden Zulas-
sungsantrag ein Zulassungsangebot vor, erfolgt für 
das Zulassungsangebot mit der höchsten Präferenz 
die Zulassung; Absatz 4 Sätze 2 bis 4 gilt entspre-
chend, 

3. hat die Bewerberin oder der Bewerber mehrere Zu-
lassungsanträge gestellt und liegen für mindestens 

zwei, aber nicht für alle Zulassungsanträge Zulas-
sungsangebote vor, bleibt das Zulassungsangebot 
mit der höchsten Präferenz erhalten, sofern kein 
Zulassungsangebot angenommen wird; für jedes 
nachrangige Zulassungsangebot gilt der entspre-
chende Zulassungsantrag als zurückgenommen.

Über ein neues Zulassungsangebot wird die Bewer-
berin oder der Bewerber gemäß § 4 Absatz 3 benach-
richtigt. Für das Sommersemester am 22. Februar und 
für das Wintersemester am 22. August erfolgt für die 
Zulassungsmöglichkeit mit der höchsten Präferenz die 
Zulassung und es wird ein Zulassungsbescheid erteilt; 
Absatz 4 Sätze 2 bis 4 gilt entsprechend; für alle Zulas-
sungsanträge höherer Präferenz werden Ablehnungsbe-
scheide erteilt. Erhält eine Bewerberin oder ein Bewer-
ber keine Zulassung, wird für jeden Zulassungsantrag 
ein Ablehnungsbescheid erteilt. 

(6) Nach Abschluss der Koordinierungsphase für das 
Sommersemester vom 28. Februar bis 31. März und für 
das Wintersemester vom 28. August bis 30. September 
rücken Bewerberinnen und Bewerber, die keine Zulas-
sung erhalten haben, innerhalb der Ranglisten fortlau-
fend auf im DoSV noch verfügbare Studienplätze auf, 
soweit sie ihre weitere Teilnahme am Verfahren gegen-
über der Stiftung erklärt haben; im Örtlichen Verfahren 
von Hochschulen, soweit sie am DoSV teilnehmen, gilt 
Halbsatz 1 entsprechend; eine Teilzulassung gilt nicht 
als Zulassung nach Halbsatz 1. Die Erklärung der Teil-
nahme kann für das Sommersemester in der Zeit vom 
25. Februar bis 27. Februar und für das Wintersemester 
in der Zeit vom 25. August bis 27. August abgegeben 
werden (Ausschlussfristen). Auf die Folgen der Nicht-
teilnahme ist die Bewerberin oder der Bewerber hin-
zuweisen. Sind die Ranglisten erschöpft, werden noch 
verfügbare Studienplätze auch an Bewerberinnen und 
Bewerber, die bisher noch nicht am DoSV teilgenom-
men haben, für das Sommersemester vom 25. Februar 
bis 31. März und für das Wintersemester vom 25. Au-
gust bis 30. September durch Los vergeben. § 4 (Re-
gistrierung) und Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 finden An-
wendung. Der Zulassungsantrag von Bewerberinnen 
oder Bewerbern nach Satz 4 muss elektronisch über 
das Webportal der Stiftung innerhalb des dort genann-
ten Zeitraums eingegangen sein. Sätze 4 bis 6 finden 
keine Anwendung auf Studiengänge des Zentralen Ver-
gabeverfahrens. Besteht eine Zulassungsmöglichkeit, 
erhält die Bewerberin oder der Bewerber einen Zulas-
sungsbescheid; Ablehnungsbescheide werden nicht er-
teilt. Ist das Verfahren nach den Sätzen 1 bis 8 in einem 
Studiengang beendet und sind noch Studienplätze ver-
fügbar oder werden wieder verfügbar, führt die Hoch-
schule ein Losverfahren nach § 30 durch.

(7) Die Bewerberin oder der Bewerber kann ein Zu-
lassungsangebot oder eine Zulassung wegen eines 
Dienstes im Sinne des Artikels 8 Absatz 3 des Staats-
vertrags zurückstellen lassen. Es wird ein Rückstel-
lungsbescheid erteilt. Ein Anspruch auf Einschreibung 
im laufenden Vergabeverfahren besteht nicht; ein Zu-
lassungsbescheid gilt insoweit als widerrufen. Durch 
Rückstellung wieder verfügbare Studienplätze werden 
nach dem jeweiligen Stand der Vergabeverfahren ge-
mäß den Absätzen 4 bis 6 vergeben.



Amtsblatt des Saarlandes Teil I vom 28. November 2019980

(8) Die Fristen nach den Absätzen 1 Satz 6 und 6 Sät-
ze 2 und 4 sind Ausschlussfristen. Fällt das Ende einer 
Ausschlussfrist auf einen Sonntag, gesetzlichen Feier-
tag oder Sonnabend, so endet die Frist mit dem Ablauf 
des entsprechenden Tags und verlängert sich nicht bis 
zum Ablauf des nächstfolgenden Werktags.

Unterabschnitt 2 
Studienplatzvergabe im Zentralen 

Vergabeverfahren

I.  
Antragstellung, Verfahrensbeteiligung

§ 6 
Form und Frist des Zulassungsantrags

(1) Für die Bewerbung im Zentralen Vergabeverfahren 
ist eine Registrierung nach § 4 erforderlich. Der Zu-
lassungsantrag muss 

1. für das Sommersemester bis zum 15. Januar, 

2. für das Wintersemester, wenn die Hochschul-
zugangsberechtigung vor dem 16. Januar erwor-
ben wurde, bis zum 31. Mai, andernfalls bis zum 
15. Juli

bei der Stiftung eingegangen sein (Ausschlussfristen). 
Ist der Zulassungsantrag fristgerecht gestellt worden, 
können nachträglich eingereichte Unterlagen 

1. für das Sommersemester bis zum 21. Januar, 

2. für das Wintersemester, wenn die Hochschul-
zugangsberechtigung vor dem 16. Januar erwor-
ben wurde, bis zum 15. Juni, andernfalls bis zum 
21. Juli 

berücksichtigt werden (Ausschlussfristen). Bei Be-
werbungen für ein Zweitstudium gilt der Zeitpunkt des 
Abschlusses des Erststudiums als Zeitpunkt des Er-
werbs der Hochschulzugangsberechtigung nach Satz 2. 
Anträge, die nach dieser Verordnung zusätzlich zum 
Zulassungsantrag gestellt werden können, sind mit 
dem Zulassungsantrag zu stellen, es sei denn, der An-
trag stützt sich auf einen zum Wintersemester vor dem 
16. Juli nach Ablauf der Bewerbungsfrist eingetretenen 
Sachverhalt. 

(2) Der Zulassungsantrag muss elektronisch über das 
Webportal der Stiftung bis zum Ablauf der in Absatz 1 
Satz 2 (Bewerbungsfrist) genannten Fristen eingegan-
gen sein (Ausschlussfristen); das ausgedruckte und 
unterschriebene Antragsformular muss zusätzlich der 
Stiftung samt den zum Nachweis erforderlichen Unter-
lagen bis zum Ablauf der in Absatz 1 genannten Fris-
ten zugegangen sein (Ausschlussfristen). Im Übrigen 
bestimmt die Stiftung die Form des Zulassungsantrags 
und der Anträge nach Absatz 1 Satz 5. Sie bestimmt 
auch die zum Nachweis erforderlichen Unterlagen nach 
Satz 1 und deren Form. Die Stiftung ist nicht verpflich-
tet, den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln. § 4 
Absatz 3 Satz 4 und Absatz 4 gilt für das Zentrale Ver-
gabeverfahren entsprechend. 

(3) Abweichend von § 2 Nummer 6 sind in einem Zu-
lassungsantrag Bewerbungen an allen Studienorten 
eines Studiengangs möglich; dieser Zulassungsantrag 
zählt als ein Zulassungsantrag im Sinne des § 5 Ab-
satz 1. Für die Teilnahme an den Auswahlverfahren in 
den Quoten nach Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
(zusätzliche Eignungsquote) und Nummer 3 (Auswahl-
verfahren der Hochschule) des Staatsvertrags können 
jeweils bis zu sechs Studienorte gewählt werden. § 5 
Absatz 2 gilt entsprechend. Ein Zulassungsantrag kann 
nach Ablauf der Fristen nach Absatz 1 Satz 2 nicht 
mehr geändert werden. 
(4) Im Zulassungsantrag hat die Bewerberin oder der 
Bewerber anzugeben, ob sie oder er 
1. für den gewählten Studiengang im Zeitpunkt der 

Antragstellung an einer deutschen Hochschule als 
Studentin oder Student eingeschrieben ist, 

2. bereits an einer deutschen Hochschule ein Studium 
abgeschlossen hat oder als Studentin oder Student 
eingeschrieben war, gegebenenfalls für welche 
Zeit. 

(5) Die Bewerberinnen und Bewerber sind verpflichtet, 
den nach Absatz 3 Satz 2 gewählten Hochschulen die 
für das jeweilige Auswahlverfahren benötigten Unter-
lagen vorzulegen. Die Unterlagen müssen 
1. für das Sommersemester bis zum 15. Januar und 
2. für das Wintersemester bis zum 15. Juli 
bei der jeweiligen Hochschule eingegangen sein (Aus-
schlussfristen). Nach Fristablauf eingegangene Unter-
lagen werden nicht berücksichtigt. Das Nähere regeln 
die Hochschulen durch Satzung. Die Hochschulen sind 
nicht verpflichtet, den Sachverhalt von Amts wegen zu 
ermitteln. 
(6) Fällt das Ende einer Ausschlussfrist auf einen Sonn-
tag, gesetzlichen Feiertag oder Sonnabend, gilt § 5 Ab-
satz 8 Satz 2 entsprechend. 

§ 7 
Beteiligung am Verfahren

(1) Am Vergabeverfahren wird nur beteiligt, wer bei 
der Bewerbung für das Sommersemester bis zum 
15. Januar, bei der Bewerbung für das Wintersemester 
bis zum 15. Juli die Hochschulzugangsberechtigung 
für den gewählten Studiengang erworben hat. Ver-
fügt die Bewerberin oder der Bewerber über mehrere 
Hochschulzugangsberechtigungen, ist anzugeben, auf 
welche der jeweilige Zulassungsantrag gestützt wird. 
Die Feststellung der Hochschulzugangsberechtigung 
von Bewerberinnen und Bewerbern mit ausländischen 
Vorbildungsnachweisen erfolgt, wenn keine bundes-
weit gültige Anerkennungsentscheidung der Zeug-
nisanerkennungsstelle eines Landes vorliegt, für den 
angestrebten Studiengang durch die Stiftung auf der 
Grundlage der Bewertungsvorschläge der Zentralstelle 
für ausländisches Bildungswesen. 
(2) Wer bei der Bewerbung für das Sommersemester 
bis zum 15. Januar, bei der Bewerbung für das Winter-
semester bis zum 15. Juli das 55. Lebensjahr vollendet 
hat, wird am Vergabeverfahren nur beteiligt, wenn für 
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das beabsichtigte Studium unter Berücksichtigung der 
persönlichen Situation der Bewerberin oder des Be-
werbers schwerwiegende wissenschaftliche oder beruf-
liche Gründe sprechen. 
(3) Vom Vergabeverfahren ist ausgeschlossen, 
1. wer die Bewerbungsfristen nach § 6 Absatz 1 ver-

säumt, 
2. wer nicht fristgerecht die Zugangsvoraussetzungen 

für den gewählten Studiengang nachweist,
3. wer den Antrag nicht innerhalb der Frist nach § 6 

Absatz 2 in Verbindung mit § 6 Absatz 1 formge-
recht gestellt hat, 

4. wer für den gewählten Studiengang im Zeitpunkt 
der Antragstellung an einer deutschen Hochschule 
als Studentin oder Student eingeschrieben ist; dies 
gilt nicht im Fall der Einschreibung für einen Teil-
studienplatz, 

5. wer die Erklärung nach § 6 Absatz 4 nicht fristge-
recht abgegeben hat.

II.  
Quoten und Verfahrensablauf

§ 8 
Quoten

(1) Von den festgesetzten Zulassungszahlen sind Stu-
dienplätze vorzubehalten: 
1. für Fälle außergewöhnlicher Härte 2 Prozent, 
2. für die Zulassung im Sanitätsoffiziersdienst der 

Bundeswehr
a) 2,2 Prozent im Studiengang Medizin, 
b) 0,5 Prozent im Studiengang Pharmazie, 
c) 0,1 Prozent im Studiengang Tiermedizin, 
d) 1,4 Prozent im Studiengang Zahnmedizin, 

3. für die Zulassung von ausländischen Staatsangehö-
rigen oder Staatenlosen, die nicht nach § 1 Absatz 3 
Satz 2 Deutschen gleichgestellt sind, 5 Prozent, 

4. für die Auswahl für ein Zweitstudium 3 Prozent. 
Für die Quoten nach Satz 1 Nummer 2 gelten zusam-
men für ein Wintersemester und das darauffolgende 
Sommersemester bundesweit folgende Obergrenzen: 
1. im Studiengang Medizin: 220 Studienplätze, 
2. im Studiengang Pharmazie: 12 Studienplätze, 
3. im Studiengang Tiermedizin: 2 Studienplätze, 
4. im Studiengang Zahnmedizin: 30 Studienplätze. 
Für jede Quote nach Satz 1 muss mindestens ein Stu-
dienplatz zur Verfügung gestellt werden. 
(2) Nach Absatz 1 verfügbar gebliebene Studienplät-
ze werden nach Artikel 10 Absatz 1 des Staatsvertrags 
vergeben. In einer der Quoten nach Artikel 10 Absatz 1 
des Staatsvertrags verfügbar gebliebene Studienplätze 
werden anteilig nach dem Divisorverfahren mit Stan-

dardrundungen nach Sainte-Laguë (Sainte-Laguë-Ver-
fahren) in den übrigen Quoten nach Artikel 10 Absatz 1 
des Staatsvertrags vergeben. 

§ 9 
Ablauf des Zentralen Vergabeverfahrens  

(Abarbeitungsreihenfolge)
(1) Wer in mehreren Quoten zu berücksichtigen ist, 
wird auf allen entsprechenden Ranglisten geführt; Arti-
kel 9 Absatz 6 des Staatsvertrags bleibt unberührt. Die 
Zulassungsangebote werden zunächst in folgender Rei-
henfolge erteilt: 
1. Auswahl nach § 8 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 (öf-

fentlicher Bedarf),
2. Auswahl in der Vorabquote nach § 8 Absatz 1 

Satz 1 Nummer 4 (Zweitstudium),
3. Auswahl nach dem Ergebnis der Hochschulzu-

gangsberechtigung nach Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 des Staatsvertrags (Abiturbestenquote),

4. Auswahl in der Quote nach Artikel 10 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 des Staatsvertrags (zusätzliche 
Eignungsquote),

5. Auswahl in der Quote nach Artikel 10 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 3 des Staatsvertrags (Auswahlver-
fahren der Hochschulen),

6. Auswahl nach Härtegesichtspunkten nach § 8 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1.

Für die weitere Abarbeitung der Ranglisten gelten 
die Koordinierungsregeln nach § 5 Absätze 4 bis 6. 
Zwischen der erstmaligen Erteilung von Zulassungs-
angeboten in der Quote nach Satz 2 Nummer 3 und 
der Quote nach Satz 2 Nummer 4 sollen mindestens 
14 Tage liegen. Die Zulassungsangebote in der Quote 
Satz 2 Nummer 5 werden für das Sommersemester ab 
dem 20. Februar und für das Wintersemester ab dem 
20. August erteilt. Die Plätze in der Quote nach Ar-
tikel 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Staatsvertrags 
vergeben die Hochschulen für das Sommersemester 
bis zum 20. März und für das Wintersemester bis zum 
20. September; § 19 bleibt unberührt. 
(2) Die Hochschule kann bei der Durchführung ihrer 
Auswahlverfahren nach Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 
Nummern 2 und 3 des Staatsvertrags durch Überbu-
chung der Zulassungszahlen berücksichtigen, dass Stu-
dienplätze voraussichtlich nicht besetzt werden. 
(3) Die Hochschulen teilen der Stiftung während des 
Vergabeverfahrens regelmäßig die Einschreibergebnis-
se mit. 

III.  
Auswahl in den Vorabquoten

§ 10 
Auswahl nach Härtegesichtspunkten

Die Studienplätze der Härtequote nach § 8 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 werden auf Antrag an Bewerberinnen 
und Bewerber vergeben, für die es eine außergewöhnli-
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che Härte bedeuten würde, wenn sie für den genannten 
Studiengang keine Zulassung erhielten. Eine außerge-
wöhnliche Härte liegt vor, wenn in der eigenen Person 
liegende besondere soziale oder familiäre Gründe die 
sofortige Aufnahme des Studiums zwingend erfordern. 
Die Rangfolge wird durch den Grad der außergewöhn-
lichen Härte bestimmt. 

§ 11 
Besonderer öffentlicher Bedarf

(1) Das Bundesministerium der Verteidigung teilt der 
Stiftung für das Sommersemester bis zum 15. Januar, 
für das Wintersemester bis zum 15. Juli (Ausschluss-
fristen) mit, wen es für die Studienplätze je Studien-
gang und Hochschule benennt, die dem Sanitätsoffi-
ziersdienst der Bundeswehr nach § 8 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 vorbehalten sind. 
(2) Das Erfordernis der Registrierung nach § 4 bleibt 
bei der Bewerbung um einen Studienplatz in der Quote 
nach Absatz 1 unberührt; die Benennung nach Absatz 1 
gilt als Zulassungsantrag nach § 6 Absatz 3. Mit der Er-
teilung eines Zulassungsangebots in der Quote für den 
öffentlichen Bedarf gelten die weiteren Bewerbungen 
nach § 6 Absatz 3 Satz 1 für diesen Studiengang als 
zurückgenommen. Abweichend von § 5 Absatz 2 Sät-
ze 1 und 2 erhält der Zulassungsantrag mit Erteilung 
des Zulassungsangebots die höchste Präferenz. 

§ 12 
Auswahl und Zulassung von 

Drittstaatsangehörigen
(1) Ausländische oder staatenlose Bewerberinnen 
und Bewerber, die nicht nach § 1 Absatz 3 Deutschen 
gleichgestellt sind, werden im Rahmen der Quote nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 in erster Linie nach dem 
Grad der Qualifikation ausgewählt, wenn die für das 
Studium erforderlichen Sprachkenntnisse nachgewie-
sen werden. Die Hochschule kann ein Eignungsfest-
stellungsverfahren vornehmen. Daneben können be-
sondere Umstände berücksichtigt werden, die für die 
Zulassung der Bewerberin oder des Bewerbers spre-
chen. Als ein solcher Umstand ist insbesondere anzu-
sehen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber 
1. von einer deutschen Einrichtung zur Begabtenför-

derung für ein Studium ein Stipendium erhält,
2. vor der Bewerbung in das Fachstudium in Deutsch-

kursen oder Kollegkursen des Internationalen Stu-
dienzentrums der Universität des Saarlandes oder 
in einem Vorbereitungsstudium an der Hochschule 
für Technik und Wirtschaft des Saarlandes einge-
schrieben war und die Deutschprüfung oder Fest-
stellungsprüfung erfolgreich bestanden hat und bei 
der Bewerbung in Deutschkurse oder Kollegkurse 
bereits den beantragten Studiengang genannt hat,

3. in der Bundesrepublik Deutschland Asylrecht ge-
nießt. 

(2) Zwischenstaatliche Vereinbarungen und Vereinba-
rungen zwischen Hochschulen, insbesondere über ge-
meinsame Studienprogramme und Studiengänge, sind 
zu berücksichtigen. 

(3) Die Entscheidungen nach den Absätzen 1 und 2 tref-
fen die Hochschulen nach pflichtgemäßem Ermessen. 

(4) Ausländische oder staatenlose Bewerberinnen und 
Bewerber nach Absatz 1 dürfen in den übrigen Quoten 
nach § 6 Absatz 2 nicht ausgewählt werden.

§ 13 
Auswahl für ein Zweitstudium

(1) Bewerberin oder Bewerber für ein Zweitstudium ist, 
wer bereits ein Studium in einem anderen Studiengang 
an einer deutschen Hochschule abgeschlossen hat. 

(2) Die Rangfolge wird durch eine Messzahl bestimmt, 
die aus dem Ergebnis der Abschlussprüfung des Erst-
studiums und dem Grad der Bedeutung der Gründe für 
das Zweitstudium ermittelt wird. Die Einzelheiten zur 
Ermittlung der Messzahl ergeben sich aus Anlage 1. 

(3) Soweit ein Zweitstudium aus wissenschaftlichen 
Gründen angestrebt wird, erfolgt die Auswahl auf der 
Grundlage der Feststellungen der für den jeweiligen 
Studiengang im Zulassungsantrag bei der erstmaligen 
Antragstellung im Vergabeverfahren in erster Präferenz 
genannten Hochschule, die den Studiengang anbietet; 
eine nachträgliche Änderung der Präferenzen oder 
Rücknahme von Anträgen ist unbeachtlich. 

§ 14 
Auswahl bei Ranggleichheit in den Vorabquoten

(1) Bei Ranggleichheit in den Auswahlverfahren nach 
den §§ 10 bis 13 wird ein Dienst nach Artikel 9 Ab-
satz 7 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 3 
Satz 1 Nummern 1 bis 5 des Staatsvertrags nur be-
rücksichtigt, wenn durch eine Bescheinigung glaub-
haft gemacht wird, dass der Dienst in vollem Umfang 
abgeleistet ist oder bei einer Bewerbung für das Som-
mersemester bis zum 31. März und bei einer Bewer-
bung für das Wintersemester bis zum 30. September im 
Umfang der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestdau-
er abgeleistet sein wird. Gleiches gilt, wenn glaubhaft 
gemacht wird, dass bis zu den genannten Zeitpunkten 
mindestens sechs Monate Dienst nach Artikel 8 Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 6 des Staatsvertrags ausgeübt 
sein werden. 

(2) Das Los nach Artikel 9 Absatz 7 Satz 2 des Staats-
vertrags bestimmt sich nach § 4 Absatz 2. Eine nied-
rigere Losnummer geht der höheren Losnummer vor. 

IV.  
Auswahl in den Hauptquoten

§ 15 
Auswahl in der Abiturbestenquote

(1) An der Vergabe der Studienplätze in der Abiturbes-
tenquote an einer Hochschule wird nur beteiligt, wer 
die Hochschule für diesen Studiengang im Zulassungs-
antrag genannt hat. Die Rangliste je Hochschule in der 
Abiturbestenquote bestimmt sich nach folgenden Maß-
gaben: 



Amtsblatt des Saarlandes Teil I vom 28. November 2019 983

1. Die Hochschulzugangsberechtigungen aller Be-
werberinnen und Bewerber jedes Landes für die 
in das Zentrale Vergabeverfahren einbezogenen 
Studiengänge werden zunächst in Landeslisten 
gemäß der nach den Anlagen 2 und 3 ermittelten 
Punktzahl der Hochschulzugangsberechtigung ge-
reiht; bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die 
Zugehörigkeit zum Personenkreis nach Artikel 8 
Absatz 3 Satz 1 des Staatsvertrags und danach das 
nach § 4 Absatz 2 zugeteilte Los, 

2. die Landeslisten nach Nummer 1 werden danach 
gemäß den Landesquoten nach Artikel 10 Absatz 1 
Sätze 4 und 5 des Staatsvertrags unter Anwendung 
des Sainte-Laguë-Verfahrens zu einer bundeswei-
ten Liste zusammengefügt (Positionsliste). 

Im Falle einer im Inland erworbenen deutschen Hoch-
schulzugangsberechtigung bestimmt der Ort des Er-
werbs die Zurechnung zu der jeweiligen Landesliste 
nach Satz 2 Nummer 1; bei Hochschulzugangsberech-
tigungen aufgrund beruflicher Qualifikation gilt der Ort 
des Erwerbs der beruflichen Qualifikation als Ort nach 
Halbsatz 1. Wessen Hochschulzugangsberechtigung 
keiner Landesliste nach Satz 2 Nummer 1 zugerechnet 
werden kann, wird unter Anwendung des Sainte-La-
guë-Verfahrens entsprechend den Bevölkerungsantei-
len nach Artikel 10 Absatz 1 Satz 4 des Staatsvertrags 
durch das nach § 4 Absatz 2 zugeteilte Los einer Lan-
desliste zugeordnet.

(2) Bei der Berechnung des Bewerberanteils eines Lan-
des nach Artikel 10 Absatz 1 Sätze 4 und 5 des Staats-
vertrags wird nur berücksichtigt, wer 

1. für diesen Studiengang zu dem Personenkreis ge-
hört, der an der Auswahl in den Quoten nach Arti-
kel 10 des Staatsvertrags zu beteiligen ist, und 

2. eine nach den Beschlüssen der Kultusminister-
konferenz bei der Berechnung des Bewerberanteils 
eines Landes zu berücksichtigende Hochschulzu-
gangsberechtigung in dem betreffenden Land er-
worben hat. 

Für die Berechnung des Bevölkerungsanteils nach Arti-
kel 10 Absatz 1 Satz 4 des Staatsvertrags und nach Ab-
satz 1 Satz 4 ist die Fortschreibung über die deutsche 
Wohnbevölkerung maßgeblich, die zuletzt vor dem 
Bewerbungsschluss des jeweiligen Vergabeverfahrens 
vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht wurde.

(3) Wer weder Durchschnittsnote noch Punktzahl nach-
weist, wird mit der Punktzahl, die mindestens für das 
Bestehen der Hochschulzugangsberechtigung erforder-
lich ist, beteiligt. 

(4) Der Nachteilsausgleich nach Artikel 8 Absatz 2 des 
Staatsvertrags wird nur auf Antrag gewährt; § 6 Ab-
satz 1 Satz 5 und Absatz 2 findet Anwendung. 

§ 16 
Auswahl in der zusätzlichen Eignungsquote

(1) An der Vergabe der Studienplätze in der zusätzli-
chen Eignungsquote an einer Hochschule wird nur be-
teiligt, wer die Hochschule für diesen Studiengang im 
Zulassungsantrag genannt hat. 

(2) Für den Studiengang Pharmazie können die Studi-
enplätze nach den für das Auswahlverfahren der Hoch-
schule geltenden Regeln vergeben werden. 

§ 17 
Auswahlverfahren der Hochschulen

(1) An der Vergabe der Studienplätze im Auswahlver-
fahren der Hochschulen an einer Hochschule wird nur 
beteiligt, wer die Hochschule für diesen Studiengang 
im Zulassungsantrag genannt hat. 
(2) Der Prozentrang nach Artikel 10 Absatz 1 Satz 3 
des Staatsvertrags bestimmt sich nach Anlage 4. Die 
zur Bestimmung des Prozentrangs erforderliche Punkt-
zahl der Hochschulzugangsberechtigung wird nach den 
Anlagen 2 und 3 ermittelt. 
(3) § 15 Absätze 3 und 4 findet Anwendung. 

§ 18 
Auswahl bei Ranggleichheit in den Hauptquoten

Bei Ranggleichheit in den Auswahlverfahren nach Arti-
kel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummern 2 und 3 des Staatsver-
trags oder bei Punktgleichheit nach Artikel 10 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 des Staatsvertrags in Verbindung mit 
§ 15 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 gilt § 14 entsprechend. 

V.  
Vorwegzulassung Teilstudienplätze und Bescheide

§ 19 
Auswahl aufgrund früheren Zulassungsanspruchs

(1) Bewerberinnen und Bewerber, die einen Dienst 
nach Artikel 8 Absatz 3 des Staatsvertrags abgeleistet 
haben, erhalten aufgrund eines früheren Zulassungsan-
spruchs ein Zulassungsangebot, wenn 
1. sie zu Beginn oder während eines Dienstes für die-

sen Studiengang an diesem Studienort zugelassen 
worden sind, 

2. sie ein Zulassungsangebot erhalten haben, für das 
ein Rückstellungsbescheid beantragt und erteilt 
wurde, oder 

3. zu Beginn oder während eines Dienstes für diesen 
Studiengang nicht an allen Hochschulen Zulas-
sungszahlen festgesetzt waren. 

Bewerberinnen und Bewerber, die die Voraussetzun-
gen nach Satz 1 erfüllen, erhalten vor der Auswahl 
der Bewerberinnen und Bewerber in den Quoten nach 
Artikel 9 Absatz 1 und Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 des 
Staatsvertrags das Zulassungsangebot oder die Zulas-
sung (Vorwegzulassung). Die Vorwegzulassung muss 
spätestens zum zweiten Vergabeverfahren beantragt 
werden, das nach Beendigung des Dienstes durchge-
führt wird. Ist der Dienst noch nicht beendet, ist durch 
Bescheinigung glaubhaft zu machen, dass der Dienst 
bei einer Bewerbung für das Sommersemester bis zum 
31. März oder bei einer Bewerbung für das Winterse-
mester bis zum 30. September beendet sein wird.
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(2) Das Los nach Artikel 8 Absatz 3 Satz 3 des Staats-
vertrags bestimmt sich nach § 4 Absatz 2. Eine nied-
rigere Losnummer geht der höheren Losnummer vor. 
(3) Beruht ein Zulassungsanspruch auf einer gerichtli-
chen Entscheidung, die sich auf ein bereits abgeschlos-
senes Vergabeverfahren bezieht, sind die Absätze 1 und 
2 entsprechend anzuwenden. 

§ 20 
Teilstudienplätze

Studienplätze, bei denen die Zulassung auf den ersten 
Teil eines Studiengangs beschränkt ist, weil das Weiter-
studium an einer deutschen Hochschule nicht gewähr-
leistet ist (Teilstudienplätze), werden getrennt von den 
übrigen Studienplätzen von der Stiftung vergeben. Die 
festgesetzte Zahl an Teilstudienplätzen, vermindert um 
die Zahl der nach einem Dienst aufgrund früheren Zu-
lassungsanspruchs Auszuwählenden, wird jeweils im 
Anschluss an das Koordinierungsverfahren nach § 5 
durch das Los an Bewerberinnen und Bewerber ver-
geben, die eine Zulassung zu einem Teilstudienplatz 
zusätzlich gemäß § 6 Absatz 1 Satz 5 beantragt haben. 
Das Los bestimmt sich nach § 4 Absatz 2. Eine nied-
rigere Losnummer geht der höheren Losnummer vor.

§ 21 
Bescheide

(1) Im Zentralen Vergabeverfahren teilt die zustän-
dige Stelle im Zulassungsbescheid der oder dem Zu-
gelassenen die Einschreibefrist von sechs Werktagen 
mit; ein Samstag gilt nicht als Werktag im Sinne von 
Halbsatz 1. Ist die Einschreibung bis zu diesem Termin 
nicht beantragt worden oder lehnt die Hochschule eine 
Einschreibung ab, weil sonstige Einschreibvorausset-
zungen nicht vorliegen, wird der Zulassungsbescheid 
unwirksam; auf diese Rechtsfolge ist im Bescheid hin-
zuweisen. 
(2) Wer am Vergabeverfahren beteiligt wurde, aber 
nicht zugelassen worden ist, erhält, sofern in dieser 
Verordnung nichts anderes geregelt ist, einen Ableh-
nungsbescheid von der zuständigen Stelle. 
(3) Wer nach § 7 am Vergabeverfahren nicht zu betei-
ligen ist, erhält von der Stiftung einen Ausschlussbe-
scheid. 
(4) Nach Maßgabe des § 5 Absatz 7 erlässt die zustän-
dige Stelle einen Rückstellungsbescheid. Artikel 11 
Absatz 6 gilt für Rückstellungsbescheide entsprechend. 
(5) Die Stiftung und die Hochschulen sind jeweils be-
rechtigt, Bescheide nach den Absätzen 1 bis 4 vollstän-
dig durch automatische Einrichtungen zu erlassen. 
(6) Von der Stiftung erstellte Bescheide werden in das 
DoSV-Benutzerkonto elektronisch übermittelt (Bereit-
stellung zum Abruf); darauf sind die Bewerberinnen 
und Bewerber bei der Registrierung nach § 4 hinzu-
weisen. Die Bewerberinnen und Bewerber erhalten 
über die Bereitstellung zum Abruf des Bescheids eine 
Benachrichtigung durch E-Mail der Stiftung. Ein im 
DoSV-Benutzerkonto zum Abruf bereitgestellter Be-

scheid gilt am dritten Tag nach Absendung der E-Mail 
über die Bereitstellung des Bescheids als bekannt gege-
ben. Im Zweifel hat die zuständige Stelle den Zugang 
der Benachrichtigung nachzuweisen. Die Übermittlung 
der von der Hochschule erstellten Bescheide richtet 
sich nach der von ihr zu erlassenden Ordnung. 
(7) Soweit die Hochschule für die Vergabe der Studien-
plätze nach § 3 Absatz 1 Satz 2 zuständig ist und am 
DoSV teilnimmt, kann sie die Stiftung damit beauftra-
gen, Zulassungs-, Rückstellungs- sowie Ablehnungs-
bescheide zu erstellen und im Namen und Auftrag der 
Hochschule zu versenden; im Falle einer Bereitstellung 
zum Abruf nach Absatz 6 Satz 1 findet Absatz 6 Sätze 2 
bis 4 Anwendung. Gleiches gilt für Ausschlussbeschei-
de, soweit die Hochschule zuständig ist. 

Unterabschnitt 3 
Studienplatzvergabe im Örtlichen 

Vergabeverfahren

§ 22 
Form und Frist des Zulassungsantrags

(1) Der Zulassungsantrag ist an die Hochschule zu rich-
ten. Er muss 
1. für das Sommersemester bis zum 15. Januar und 
2. für das Wintersemester bis zum 15. Juli 
bei der Hochschule eingegangen sein (Ausschlussfris-
ten). Der Zulassungsantrag gilt nur für die auf einen 
Zulassungstermin (Sommer- oder Wintersemester) be-
zogene Vergabe von Studienplätzen. Die Hochschule 
kann durch Ordnung die Fristen unter Berücksichti-
gung der Besonderheiten des Einzelfalles abweichend 
regeln.
(2) Anträge, die nach dieser Verordnung ergänzend 
zum Zulassungsantrag gestellt werden können, sind 
mit dem Zulassungsantrag zu stellen.
(3) Werden mehrere Zulassungsanträge gestellt, wird 
nur über den letzten fristgerecht eingegangenen Zulas-
sungsantrag entschieden. Gehen die Zulassungsanträge 
am selben Tag ein, wird der Zulassungsantrag, über den 
zu entscheiden ist, durch das Los bestimmt.
(4) Die Hochschule bestimmt die Form des Zulassungs-
antrags und der Anträge nach Absatz 2. Sie bestimmt 
auch die Unterlagen, die den Anträgen mindestens bei-
zufügen sind, sowie deren Form. Sie ist nicht verpflich-
tet, den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln.
(5) Im Zulassungsantrag können bis zu zwei Studien-
gänge genannt werden. Werden im Zulassungsantrag 
zwei Studiengänge benannt, ohne zu bestimmen, in 
welcher Reihenfolge die Studiengänge berücksichtigt 
werden sollen, so gilt der an erster Stelle genannte Stu-
diengang als Hauptantrag, die weitere Benennung als 
Hilfsantrag.
(6) Der Zulassungsantrag kann nur auf eine zum Zeit-
punkt der Antragstellung bereits vorliegende Berech-
tigung für den gewählten Studiengang (Hochschulzu-
gangsberechtigung) gestützt werden. Setzt der Erwerb 
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einer Hochschulzugangsberechtigung für einen be-
stimmten Studiengang neben einem Schulabschluss 
eine weitere Prüfung oder die erfolgreiche Ableistung 
einer fachpraktischen Ausbildung voraus, ist der Zu-
lassungsantrag gleichwohl zulässig; dies gilt auch in 
Fällen des § 24 Absatz 4 Satz 3.
(7) Werden mehrere Hochschulzugangsberechtigungen 
vorgelegt, ist die Hochschulzugangsberechtigung an-
zugeben, auf die der Zulassungsantrag gestützt wird. 
Fehlt eine derartige Bezeichnung, wird dem Zulas-
sungsantrag die zuerst erworbene Hochschulzugangs-
berechtigung zugrunde gelegt. § 13 Absatz 2 bleibt un-
berührt.
(8) Im Zulassungsantrag kann geltend gemacht wer-
den, dass bei der zuständigen Stelle die Anrechnung 
von Studienleistungen oder Studienzeiten eines ande-
ren Studiengangs beantragt ist oder beantragt wird.
(9) Bewerberinnen und Bewerber haben im Zulas-
sungsantrag an Eides statt zu versichern, ob sie bereits 
an einer deutschen Hochschule ein Studium abge-
schlossen haben oder als Studierende oder Studieren-
der eingeschrieben sind oder waren, gegebenenfalls 
unter Angabe der Studiendauer und des Studiengangs.
(10) Wer die Bewerbungsfristen nach Absatz 1 bezie-
hungsweise § 32 Absatz 3 versäumt oder den Antrag 
nicht formgerecht mit den erforderlichen Unterlagen 
nach Absatz 4 gestellt hat, ist vom Vergabeverfahren 
ausgeschlossen. 
(11) Ein Antrag, mit dem ein Anspruch auf Zulassung 
außerhalb der festgesetzten Zulassungszahl geltend ge-
macht wird, muss
1. für das Sommersemester bis zum 15. März und 
2. für das Wintersemester bis zum 15. September bei 

der Hochschule eingegangen sein (Ausschlussfris-
ten). Voraussetzung für die Zulassung außerhalb 
der festgesetzten Zulassungszahlen ist ferner ein 
Antrag nach Absatz 1 auf Zulassung in dem betref-
fenden Studiengang für die betreffende Hochschu-
le. 

(12) Abweichend von Absatz 5 können an der Univer-
sität des Saarlandes keine Hilfsanträge gestellt werden. 
Jeder der in Absatz 1 bezeichneten Zulassungsanträge 
stellt einen Hauptantrag dar. In Mehrfachstudiengän-
gen, die aus einer Kombination von mehreren Studien-
fächern bestehen, können in jedem Zulassungsantrag 
bis zu drei Fächer genannt werden. Für ein ordnungs-
gemäßes Lehramtsstudium werden je Schulform zwei 
Lehramtsfächer sowie das Fach Bildungswissenschaf-
ten benötigt. Bewerberinnen und Bewerber für ein 
Zweitstudium können nur einen Zulassungsantrag stel-
len.

§ 23 
Vorabquoten

(1) Von der je Studiengang festgesetzten Zulassungs-
zahl sind nach Berücksichtigung der gemäß § 24 Ab-
satz 2 vorweg zuzulassenden Bewerberinnen und Be-
werber vorzubehalten:

1. für die Zulassung von ausländischen oder staaten-
losen Bewerberinnen und Bewerbern, die nicht 
unter § 1 Absatz 3 fallen, 8 Prozent,

2. für Fälle außergewöhnlicher Härte 5 Prozent,
3. für die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber 

für ein Zweitstudium 5 Prozent,
4. für Bewerberinnen und Bewerber, die nach der 

Verordnung über die Studienberechtigung für die 
staatlichen Hochschulen des Saarlandes durch be-
sondere berufliche Qualifikation vom 4. April 2017 
(Amtsbl. I S. 402) in der jeweils geltenden Fassung 
im Rahmen eines Probestudiums eine fachgebun-
dene Studienberechtigung zu erwerben suchen, 
5 Prozent und

5. für Bewerberinnen und Bewerber, die für densel-
ben Zulassungstermin von der Hochschule der Bil-
denden Künste Saar eine Zulassung für das Lehr-
amtsfach Kunsterziehung (Bildende Kunst) oder 
von der Hochschule für Musik Saar eine Zulassung 
für das Lehramtsfach Musik erhalten haben, für das 
gewählte weitere Lehramtsfach 20 Prozent. Die 
Reihenfolge wird nach der Durchschnittsnote, bei 
Ranggleichheit durch Los bestimmt.

(2) Für jede Quote nach Absatz 1 muss bei ausreichend 
vorhandenen Studienplätzen mindestens ein Studien-
platz zur Verfügung gestellt werden, wenn in der ent-
sprechenden Quote mindestens eine Bewerberin oder 
ein Bewerber zu berücksichtigen ist. Ranglisten wer-
den nur dann gebildet, wenn die Zahl der Bewerberin-
nen und Bewerber die Zahl der im Rahmen dieser Quo-
ten verfügbaren Studienplätze übersteigt.

§ 24 
Ablauf des Vergabeverfahrens 

(Abarbeitungsreihenfolge)
(1) Die Hochschule entscheidet zunächst nur über die 
Hauptanträge (Hauptverfahren). Die dann noch verfüg-
baren Studienplätze werden in Nachrückverfahren ver-
geben.
(2) Bewerberinnen und Bewerber mit einem früheren 
Zulassungsanspruch erhalten ein Zulassungsangebot 
vor der Auswahl nach den Quoten gemäß Absatz 3. 
§ 19 gilt entsprechend.
(3) Bewerberinnen und Bewerber, die in mehreren 
Quoten zu berücksichtigen sind, werden auf allen ent-
sprechenden Ranglisten geführt. Zulassungsangebote 
werden in folgender Reihenfolge erteilt:
1. Auswahl von Drittstaatsangehörigen,
2. Auswahl nach Härtegesichtspunkten,
3. Auswahl für ein Zweitstudium,
4. Auswahl der beruflich qualifizierten Bewerberin-

nen und Bewerber,
5. Auswahl nach dem Ergebnis eines Hochschulaus-

wahlverfahrens und
6. Auswahl nach Bewerbungssemestern.
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(4) Das Hochschulauswahlverfahren kann vor Ab-
lauf der Bewerbungsfristen nach § 22 Absatz 1 Satz 2 
durchgeführt werden. Hierbei muss gewährleistet sein, 
dass Personen, die bis zum Ablauf der Fristen die 
Hochschulzugangsberechtigung erhalten können, un-
eingeschränkt die Möglichkeit haben, am Verfahren 
teilzunehmen. In diesem Fall kann die Hochschule für 
die Teilnahme am Auswahlverfahren durch Ordnung 
eine von § 22 Absatz 1 Satz 2 abweichende Frist festle-
gen und bestimmen, dass vom Auswahlverfahren aus-
geschlossen ist, wer diese Frist versäumt.
(5) Fordert die Hochschule bisher nicht zugelassene 
Bewerberinnen und Bewerber zu einer Erklärung darü-
ber auf, ob sie im Falle der Zulassung in Nachrückver-
fahren die Einschreibung für den betreffenden Studien-
gang beantragen werden, ist die Erklärung bis zu einem 
von der Hochschule zu bestimmenden Termin abzuge-
ben. Wer sich innerhalb dieser Frist nicht erklärt oder 
erklärt, dass er auf die Teilnahme an Nachrückverfah-
ren verzichtet, nimmt insoweit am weiteren Verfahren 
nicht mehr teil. Die Hochschule kann durch Ordnung 
die Form der Erklärung regeln.
(6) Im Vergabeverfahren wird die Zahl der Studien-
plätze zugrunde gelegt, die unter Berücksichtigung von 
Überbuchungsfaktoren berechnet wird. Die Überbu-
chungsfaktoren werden von der Hochschule je Studi-
engang festgesetzt. Dabei sollen die Erkenntnisse über 
die in früheren Vergabeverfahren nicht angenommenen 
Studienplätze berücksichtigt werden. Wird durch Über-
buchung in den Lehramtsfächern eine höhere Immat-
rikulationszahl schulformübergreifend erreicht als die 
Summe der Zulassungshöchstzahlen dieses Lehramts-
faches, finden keine weiteren Nachrückverfahren oder 
Restvergabeverfahren statt.
(7) Für die Auswahl von Bewerberinnen und Bewer-
bern nach Härtegesichtspunkten und für ein Zweitstu-
dium gelten die §§ 10 und 13 entsprechend.
(8) Sind Zulassungen außerhalb der festgesetzten Ka-
pazität ins erste Fachsemester auszusprechen, werden 
diese durch Los vergeben.

§ 25 
Hochschulauswahlverfahren

(1) Die Ordnung der Hochschule gemäß § 5 Ab-
satz 5 des Gesetzes über die Hochschulzulassung vom 
18. September 2019 (Amtsbl. I S. 752) ist rechtzeitig 
vor dem Ende der in § 22 Absatz 1 genannten Fristen 
öffentlich bekannt zu machen. 
(2) Die Hochschule kann die Zahl der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer an einem Studierfähigkeitstest und die 
Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einem 
Auswahlgespräch begrenzen; sie beträgt aber mindes-
tens das Dreifache der hierfür vorgehaltenen Studien-
plätze. 
(3) Die Hochschule kann durch die Ordnung von den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Hochschulaus-
wahlverfahren die Vorlage folgender Unterlagen ver-
langen:
1. eine Darstellung des bisherigen Werdegangs und 

einen schriftlichen Bericht, der die Wahl des an-

gestrebten Studiums und des angestrebten Berufs 
begründet,

2. Zeugnisse und andere Dokumente in amtlich be-
glaubigter Abschrift oder Kopie, die den bisherigen 
Werdegang belegen. 

Die Hochschule kann diese Daten für das Hochschul-
auswahlverfahren nutzen. Nach Abschluss des Ver-
gabeverfahrens sind diese Daten unverzüglich zu lö-
schen, soweit die Hochschule diese Daten nicht nach 
sonstigen Vorschriften verarbeiten darf. 
(4) Die Entscheidung über die Auswahl treffen die Lei-
tung der Hochschule oder von ihr bestellte Vertreter im 
Auftrag der Hochschulleitung. Zur Vorbereitung dieser 
Entscheidung soll die Hochschule für jeden Studien-
gang mindestens eine Auswahlkommission einsetzen, 
die aus mindestens zwei Mitgliedern besteht, die der 
Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rer angehören.
(5) Bei der Auswahl nach dem Grad der Qualifikation 
wird die Rangfolge der Bewerberinnen und Bewerber 
durch die Durchschnittsnote der Hochschulzugangsbe-
rechtigung bestimmt. Die Einzelheiten zur Ermittlung 
und zum Nachweis der Durchschnittsnote ergeben sich 
in entsprechender Anwendung der Anlage 2. 
(6) Wer keine Durchschnittsnote nachweist, wird mit 
der Durchschnittsnote, die mindestens für das Bestehen 
der Hochschulzugangsberechtigung erforderlich ist, 
beteiligt.
(7) Wer nachweist, aus in der eigenen Person liegen-
den, nicht selbst zu vertretenden Gründen daran gehin-
dert gewesen zu sein, eine bessere Durchschnittsnote 
zu erreichen, wird auf Antrag mit der besseren Durch-
schnittsnote berücksichtigt. Dem Antrag ist ein Gut-
achten beizufügen, aus dem die zu berücksichtigende 
Durchschnittsnote und die Gründe zu entnehmen sind. 
Das Gutachten muss von der Leiterin oder dem Leiter 
der Schule unterzeichnet sein und das Siegel der Schule 
tragen, an der die Hochschulzugangsberechtigung er-
worben wurde.
(8) Der zur Gewährleistung der annähernden Vergleich-
barkeit der Abiturdurchschnittsnoten im Verhältnis der 
Länder zueinander erforderliche Ausgleich erfolgt 
nach Anlage 8.

§ 26 
Auswahl nach Bewerbungssemestern

(1) Die Rangfolge wird durch die Zahl der Semester 
bestimmt, in denen für den gewählten Studiengang an 
der gewählten Hochschule ein form- und fristgerechter 
Zulassungsantrag gestellt wurde, der nicht zu einer Zu-
lassung geführt hat (Bewerbungssemester).
(2) Es werden höchstens sieben Bewerbungssemes-
ter berücksichtigt. In Mehrfachstudiengängen werden 
nur diejenigen Bewerbungssemester berücksichtigt, in 
denen dieselbe Kombination von Studienfächern bean-
tragt wurde. Im Falle einer Aussetzung der Bewerbun-
gen nach Absatz 1 werden die bis dahin erreichten Be-
werbungssemester bei einer erneuten Bewerbung nicht 
mehr berücksichtigt. Wird ein Zulassungsangebot nicht 
angenommen, gilt Satz 2 entsprechend. 
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(3) Wenn die Ablehnung nicht wegen der Kapazität, 
sondern aus anderen Gründen wie mangelnde Eignung 
oder Qualifikation erfolgte, wird das Bewerbungsse-
mester nicht berücksichtigt.

(4) Der Nachweis über das Vorliegen von Bewerbungs-
semestern ist durch die Bewerberin oder den Bewerber 
zu erbringen.

§ 27 
Nachrangige Auswahlkriterien

(1) Besteht nach der Auswahl im Hochschulauswahl-
verfahren oder bei der Auswahl nach Bewerbungsse-
mestern Ranggleichheit, bestimmt sich die Auswahl 
nach der ermittelten Durchschnittsnote.

(2) Besteht danach noch Ranggleichheit, wird vorran-
gig ausgewählt, wer zu dem Personenkreis nach § 19 
Absatz 1 gehört und nachweist, dass der Dienst in vol-
lem Umfang abgeleistet ist oder zu den Terminen des 
§ 19 Absatz 1 Satz 4 abgeleistet sein wird. Besteht da-
nach noch Ranggleichheit, entscheidet das Los.

§ 28 
Auswahlverfahren für besondere Studiengänge

Bewerberinnen und Bewerber, die vom Centre juridi-
que franco-allemand (CJFA) für den Studiengang Li-
cence de droit in der Variante B gemäß § 2 der Studien- 
und Prüfungsordnung für den Licence-Studiengang 
„Licence de droit“ sowie für den Erwerb des Zertifi-
kats „Studien des deutschen und französischen Rechts“ 
in der jeweils geltenden Fassung zugelassen worden 
sind, erhalten gleichzeitig die Zulassung zum Studien-
gang Rechtswissenschaft mit dem Abschluss erste ju-
ristische Prüfung, sofern ausreichende Kenntnisse der 
deutschen Sprache gemäß der Qualifikationsverord-
nung vom 7. Februar 1994 (Amtsbl. S. 268), zuletzt 
geändert durch die Verordnung vom 2. Dezember 2015 
(Amtsbl. I S. 960), in der jeweils geltenden Fassung 
nachgewiesen sind.

§ 29 
Nachrückverfahren

(1) Die Hochschule stellt nach Ablauf der Frist nach 
§ 31 Absatz 2 unverzüglich die Anzahl der noch ver-
fügbaren Studienplätze fest und vergibt sie in Nach-
rückverfahren. Soweit eine Umrechnung der Zahl frei 
gebliebener Studienplätze der Studiengänge vorzuneh-
men ist, erfolgt diese vor Beginn eines Nachrückver-
fahrens. In diese Ermittlung sind auch Studienplätze 
aus den Vorabquoten einzubeziehen, sofern feststeht, 
dass diese Studienplätze frei bleiben werden. 

(2) Im Nachrückverfahren wird zunächst nur berück-
sichtigt, wer den Studiengang im Hauptantrag genannt 
hat. Sind danach noch Studienplätze verfügbar, wird 
berücksichtigt, wer den Studiengang im Hilfsantrag ge-
nannt hat. Am Nachrückverfahren nimmt teil, wer bis 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht zugelassen ist.

(3) Bei der Rangfolge werden die jeweiligen Ranglis-
ten fortgeführt.

§ 30 
Abschluss des Vergabeverfahrens und Verteilung 

verfügbarer Studienplätze

(1) Das Vergabeverfahren ist abgeschlossen, wenn

1. die Bewerberlisten erschöpft sind oder

2. alle verfügbaren Studienplätze durch Einschrei-
bung besetzt sind oder

3. die Hochschulleiterin oder der Hochschulleiter das 
Vergabeverfahren für abgeschlossen erklärt hat. 

(2) Die Hochschule soll das Vergabeverfahren für ab-
geschlossen erklären, wenn seine weitere Durchfüh-
rung im Hinblick auf die Anzahl der noch verfügbaren 
Studienplätze oder den Beginn der Vorlesungszeiten 
nicht mehr sinnvoll erscheint.

(3) Sind nach Abschluss des Vergabeverfahrens in 
einem Studiengang noch Studienplätze verfügbar 
oder werden Studienplätze wieder verfügbar, werden 
diese durch Los an die Bewerberinnen und Bewerber 
vergeben, die innerhalb der festgelegten Frist bei der 
Hochschule die Zulassung beantragt haben (Restverga-
beverfahren). Sind in einem Lehramtsfach für die ver-
schiedenen Schulformen getrennte Zulassungszahlen 
festgesetzt, werden diese zusammengefasst. Einzelhei-
ten des Verfahrens regelt die Hochschule durch Ord-
nung. Die Hochschule stellt das Restvergabeverfahren 
nach Vorlesungsbeginn ein, sobald wegen des Inhalts 
und Aufbaus des Studiengangs eine nachträgliche Auf-
nahme des Studiums nicht mehr zielführend erscheint. 

(4) Im Restvergabeverfahren zugelassene Bewerbe-
rinnen und Bewerber erhalten unverzüglich einen Zu-
lassungsbescheid; Bewerberinnen und Bewerber, die 
nicht ausgelost worden sind, erhalten keinen Ableh-
nungsbescheid.

(5) Soweit die Hochschule die Stiftung mit der Durch-
führung des Losverfahrens beauftragt, gilt § 5 Absatz 6.

§ 31 
Benachrichtigung von Bewerberinnen und 

Bewerbern und Bescheide

(1) Die Hochschule gibt den Bewerberinnen und Be-
werbern die Entscheidung über ihre Anträge unver-
züglich bekannt. In Nachrückverfahren ergeht ein Be-
scheid nur im Falle der Zulassung. 

(2) In dem Zulassungsbescheid bestimmt die Hoch-
schule einen Termin, bis zu dem die Einschreibung bei 
der Hochschule zu beantragen ist. Maßgeblich ist der 
Eingang des Einschreibungsantrags bei der Hochschu-
le. Im Übrigen gilt § 21 Absatz 1 Satz 2 entsprechend.

(3) Beruht die Zulassung auf einem Verstoß gegen 
besondere Erklärungspflichten oder auf sonstigen fal-
schen Angaben der Bewerberin oder des Bewerbers, 
nimmt die Hochschule die Zulassung zurück. Ist die 
Zulassung sonst fehlerhaft, so kann die Hochschule 
sie zurücknehmen. Auf die Rechtsfolgen nach den Sät-
zen 2 und 3 ist in dem Bescheid hinzuweisen. Der frei 
werdende Studienplatz ist an die rangnächste Bewerbe-
rin oder den rangnächsten Bewerber zu vergeben.
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(4) In Mehrfachstudiengängen kann ein Studienplatz 
nur zugewiesen werden, wenn aufgrund der Zulassung 
beziehungsweise Zulassungen ein durch Prüfungs- und 
Studienordnung geregeltes ordnungsgemäßes Studium 
möglich ist. Die Zulassung verliert ihre Gültigkeit, 
wenn ein ordnungsgemäßes durch Prüfungs- oder Stu-
dienordnung geregeltes Studium nicht aufgenommen 
bzw. nicht fortgesetzt wird.
(5) Bewerberinnen und Bewerber, denen kein Studien-
platz zugewiesen werden kann, erhalten einen schrift-
lichen Ablehnungsbescheid, der über den Grund der 
Ablehnung Auskunft gibt. Ablehnungsbescheide sind 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.
(6) Die Erstellung von Bescheiden kann vollständig 
durch automatische Einrichtungen erfolgen. In diesem 
Fall gilt ein zum Abruf bereitgestellter Bescheid am 
dritten Tag nach Absendung der elektronischen Be-
nachrichtigung über die Bereitstellung der Daten an die 
abrufberechtigte Person als bekannt gegeben.

§ 32 
Delegation und Serviceverfahren der Stiftung

(1) Die Hochschulen können bei der Vorbereitung und 
bei der Umsetzung der von ihnen zu treffenden Aus-
wahlentscheidung externe Dienstleister mit einbezie-
hen. Auswahlverfahren können mit vergleichbaren Ver-
fahren anderer Hochschulen auch aus anderen Ländern 
zu einem gemeinsamen Verfahren verbunden werden.
(2) Bei der Vergabe von Studienplätzen in Örtlichen 
Vergabeverfahren und Anmeldeverfahren kann die 
Hochschule gegen Erstattung der entstehenden Kos-
ten die von der Stiftung angebotenen Dienstleistungen 
nach § 8 des Gesetzes über die Hochschulzulassung in 
Verbindung mit Artikel 4 Absatz 1 des Staatsvertrags 
in Anspruch nehmen. Die Hochschule kann am DoSV 
teilnehmen sowie die Stiftung damit beauftragen, im 
Namen der Hochschule Zulassungsanträge entgegenzu-
nehmen und zu prüfen sowie Bescheide (Zulassungs-, 
Rückstellungs- und Ablehnungsbescheide sowie Aus-
schlussbescheide) zu erstellen und zu versenden. 
(3) Der Zulassungsantrag muss im Örtlichen Vergabe-
verfahren über das Webportal der Hochschule oder, so-
weit die Hochschule dies zulässt, über das Webportal 
der Stiftung bis zum Ablauf der in § 22 (Bewerbungs-
frist) genannten Fristen eingegangen sein (Ausschluss-
fristen). 
(4) Die Hochschulen geben die Ranglisten im DoSV 
für das Sommersemester bis spätestens 15. Februar und 
für das Wintersemester bis spätestens 15. August frei. 

Abschnitt 3 
Sonstige Fälle der Studienplatzvergabe

§ 33 
Vergabe von Studienplätzen in höheren 

Fachsemestern
(1) Sind in einem Studiengang an einer Hochschule 
Zulassungszahlen für höhere Fachsemester festgesetzt, 
werden freie Studienplätze von der Hochschule an die 

Bewerberinnen und Bewerber vergeben, die die Vo-
raussetzungen für die Aufnahme in das betreffende hö-
here Fachsemester erfüllen.

(2) Die Hochschule ermittelt die Zahl der freien Stu-
dienplätze für jeden Studiengang. Sie kann mehrere 
Semester eines Studienabschnitts zusammenfassen. 
Erreicht oder überschreitet die Gesamtzahl der den 
Fachsemestern mit Zulassungsbeschränkung zuzuord-
nenden Studierenden des betreffenden Studiengangs 
die Summe der für diesen Studiengang festgesetzten 
Zulassungszahlen, findet eine Zulassung für die zulas-
sungsbeschränkten höheren Fachsemester nicht statt.

(3) Für das höhere Fachsemester sind im Rahmen der 
zur Verfügung stehenden Studienplätze bevorzugt zu 
berücksichtigen: 

1. Bewerberinnen und Bewerber nach § 19 Absatz 1, 
die sich an der Hochschule, an der sie vor der Un-
terbrechung ihres Studiums infolge eines Dienstes 
immatrikuliert waren, für denselben Studiengang 
bewerben,

2. Bewerberinnen und Bewerber, die in ihrem Stu-
diengang aus fachbedingten Gründen ein vom 
zuständigen Fachbereich, Prüfungsamt oder Prü-
fungsausschuss für notwendig gehaltenes Studium 
bis zu drei Semestern an einer anderen Hochschu-
le in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
durchlaufen haben und sich an der Hochschule, an 
der sie vorher eingeschrieben waren, für denselben 
Studiengang bewerben,

3. Bewerberinnen und Bewerber, die ihr Studium für 
die Dauer eines fachbedingten, vom zuständigen 
Fachbereich, Prüfungsamt oder Prüfungsausschuss 
für sinnvoll gehaltenen Auslandsaufenthaltes un-
terbrochen haben und sich an der Hochschule, an 
der sie vor der Unterbrechung eingeschrieben wa-
ren, für denselben Studiengang bewerben. 

§ 19 Absatz 1 gilt entsprechend. 

(4) Nach den Bewerberinnen und Bewerbern gemäß 
Absatz 3 sind Bewerberinnen und Bewerber bevor-
zugt zu berücksichtigen, deren Studienleistungen aus 
dem bisherigen Studium einer Bewerberin oder eines 
Bewerbers auf den Studiengang an der Hochschule, 
für den sie oder er zugelassen worden ist, anzurech-
nen sind. Ob die Bewerberin oder der Bewerber im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Studienplätze 
in ein höheres Fachsemester eingestuft werden kann, 
wird von der Hochschule geprüft, sofern innerhalb der 
im Zulassungsbescheid genannten Einschreibefrist ein 
entsprechender Antrag erfolgt. Für bereits eingeschrie-
bene Studierende gilt die Bewerbungsfrist gemäß § 22 
entsprechend. 

(5) Wird nach der Auswahl aus den Bewerbergruppen 
gemäß Absatz 3 und 4 eine weitere Auswahl erforder-
lich, erfolgt die Auswahl aufgrund der während des bis-
herigen Studiums erworbenen Leistungsnachweise. Im 
Falle unterschiedlicher Leistungsnachweise oder bei 
Ranggleichheit entscheidet das Los. Anstelle des Loses 
können soziale Gründe berücksichtigt werden. 
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(6) Wird eine Bewerberin oder ein Bewerber nach Ab-
satz 4 in ein höheres Fachsemester eingestuft, so wird 
sie oder er nicht auf die Zulassungszahl für das ur-
sprüngliche Fachsemester angerechnet.
(7) § 30 Absatz 3 findet keine Anwendung für die Ver-
gabe von Studienplätzen in höhere Fachsemester.

§ 34 
Studienplatztausch

Ein Studienplatztausch bei zulassungsbeschränkten 
Studienfächern bedarf vor seinem Vollzug der Zustim-
mung der beteiligten Hochschulen. Der Studienplatz-
tausch muss kapazitätsneutral erfolgen. Ein Studien-
platztausch ist nur zwischen deutschen Hochschulen 
möglich. Die Genehmigung des Studienplatztausches 
durch die beteiligten Hochschulen und der Nachweis 
der Exmatrikulation der beteiligten Tauschpartner/in-
nen ersetzt den Zulassungsbescheid. Dem Tausch kann 
nur unter den folgenden Voraussetzungen zugestimmt 
werden: 
1. Die Tauschpartner/innen sind in demselben Stu-

diengang endgültig für das gesamte Studium 
zugelassen und für dasselbe Fachsemester/Ko-
hortensemester immatrikuliert. Sofern in den Stu-
diengängen Medizin oder Zahnmedizin die klini-
schen Semester erfasst werden, treten anstelle der 
Fachsemester/Kohortensemester die klinischen Se-
mester.

2. Die Tauschpartner/innen weisen einen gleichen, 
der Semesterzahl entsprechenden Studienfort-
schritt nach.

3. Der Antrag auf Studienplatztausch ist mit den er-
forderlichen Unterlagen bis spätestens zum ersten 
Vorlesungstag bei der Hochschule eingegangen 
(Ausschlussfrist).

4. Die Tauschpartnerin oder der Tauschpartner be-
sitzt eine für die aufnehmende Hochschule gültige 
Hochschulzugangsberechtigung für den beantrag-
ten Studiengang. Bei ausländischer Hochschul-
zugangsberechtigung muss auch ein Nachweis 
ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache 
gemäß der Qualifikationsverordnung vom 7. Fe-
bruar 1994 (Amtsbl. S. 268), zuletzt geändert durch 
die Verordnung vom 2. Dezember 2015 (Amtsbl. I 
S. 960), in der jeweils geltenden Fassung vorlie-
gen. 

Sich aus dem Studienplatztausch ergebende Nachteile 
(insbesondere Studienverzögerungen) begründen keine 
Ansprüche gegen die am Tausch beteiligten Hochschu-
len. Ein Studienplatztausch für das erste Fachsemester/
Kohortensemester ist ausgeschlossen. 

§ 35 
Auswahlverfahren für Masterstudiengänge und 

postgraduale Studiengänge
Die Hochschule regelt durch Ordnung die Zulassung 
zu konsekutiven Masterstudiengängen und postgradua-
len Studiengängen. Die Ordnung kann allgemein die 
Berücksichtigung von Kriterien vorsehen, die sich aus 
dem speziellen Profil des konsekutiven Masterstudien-

gangs oder postgradualen Studiengangs ergeben. Ins-
besondere kann die Ordnung festlegen, dass 
1. die zur Verfügung stehenden Studienplätze nach 

der Fachrichtung der Abschlussprüfung, die Vo-
raussetzung für die Zulassung zu dem konsekuti-
ven Masterstudiengang oder postgradualen Studi-
engang ist, aufgeteilt werden,

2. der maßgebliche Rang für die einzelnen Studien-
fächer jeweils gesondert ermittelt wird, falls Ab-
solventinnen und Absolventen unterschiedlicher 
Fachrichtungen zugelassen werden können,

3. zusätzliche Auswahlkriterien berücksichtigt wer-
den,

4. einzelne Leistungen berücksichtigt werden, die mit 
der Abschlussprüfung, die Voraussetzung für die 
Zulassung zu dem konsekutiven Masterstudien-
gang oder postgradualen Studiengang ist, nachge-
wiesen sind und über die Eignung und Motivation 
für das angestrebte Studium besonderen Aufschluss 
geben können.

Abschnitt 4  
Schlussbestimmungen

§ 36 
Übergangsregelungen für das Zentrale 

Vergabeverfahren
(1) Die Wartezeit gemäß Artikel 18 Absatz 1 des Staats-
vertrags wird durch die Zahl der seit dem Erwerb der 
Hochschulzugangsberechtigung verstrichenen Halb-
jahre bestimmt; Artikel 18 Absatz 1 Satz 2 des Staats-
vertrags bleibt unberührt. Es zählen nur volle Halbjahre 
vom Zeitpunkt des Erwerbs der Hochschulzugangsbe-
rechtigung bis zum Beginn des Semesters, für das die 
Zulassung beantragt wird. Halbjahre sind die Zeit vom 
1. April bis zum 30. September eines Jahres (Sommer-
semester) und die Zeit vom 1. Oktober eines Jahres bis 
zum 31. März des folgenden Jahres (Wintersemester). 
Wird der Zeitpunkt des Erwerbs der Hochschulzu-
gangsberechtigung nicht nachgewiesen, wird die Zahl 
der Halbjahre seit dem Erwerb der Hochschulzugangs-
berechtigung nicht berücksichtigt. Der Nachteilsaus-
gleich nach Artikel 18 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des 
Staatsvertrags wird nur auf Antrag gewährt; § 6 findet 
Anwendung.
(2) Bis einschließlich des Vergabeverfahrens zum Win-
tersemester 2021/2022 gelten folgende Maßgaben: 
1. In den Quoten nach Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 

Nummern 2 und 3 des Staatsvertrags werden nur 
Kriterien berücksichtigt, deren Ergebnisse für das 
Sommersemester bis zum 15. Januar und für das 
Wintersemester bis zum 15. Juli feststehen,

2. für die Quoten nach Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 
Nummern 2 und 3 wird für jede Bewerberin oder 
jeden Bewerber eine Gesamtpunktzahl gebildet, 
die sich aus der Summe der in den Auswahlkrite-
rien erreichten Punkte errechnet; es sind insgesamt 
maximal 100 Punkte zu erreichen, die gemäß An-
lage 5 berechnet werden, 
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3. im Falle der Anwendung von Kriterien nach Arti-
kel 10 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 und nach Ar-
tikel 10 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c 
des Staatsvertrags sind die in Anlage 6 genannten 
in der Regel dreijährigen fachnahen anerkannten 
abgeschlossenen Berufsausbildungen und sich 
an die Berufsausbildung anschließenden Berufs-
tätigkeiten von mindestens einem Jahr Dauer zu 
berücksichtigen; je Studiengang und Vergabever-
fahren können jeweils nur eine Berufsausbildung 
und jeweils nur eine Berufstätigkeit berücksichtigt 
werden,

4. im Falle der Anwendung von Kriterien nach Arti-
kel 10 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 und nach Ar-
tikel 10 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d 
des Staatsvertrags sind die in Anlage 7 genannten 
fachnahen praktischen Tätigkeiten und außerschu-
lischen Leistungen und Qualifikationen zu berück-
sichtigen; je Studiengang und Vergabeverfahren 
können jeweils nur eine praktische Tätigkeit und 
jeweils nur eine außerschulische Leistung und 
Qualifikation berücksichtigt werden,

5. bei der Auswahl nach Artikel 10 Absatz 3 des 
Staatsvertrags findet das Kriterium nach Artikel 10 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b des Staats-
vertrags keine Anwendung.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 gelten für den Studien-
gang Pharmazie folgende Maßgaben:
1. Artikel 10 Absatz 3 Sätze 3 und 4 des Staatsver-

trags findet keine Anwendung,
2. in der Quote nach Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Num-

mer 2 des Staatsvertrags finden die Regelungen 
nach Artikel 10 Absatz 3 Sätze 1 und 2 des Staats-
vertrags Anwendung. 

(4) § 6 Absatz 3 Satz 2 findet bis einschließlich des Ver-
gabeverfahrens zum Wintersemester 2021/2022 keine 
Anwendung. Abweichend von § 6 Absatz 5 Satz 1 sind 
die benötigten Unterlagen der Stiftung für Hochschul-
zulassung innerhalb der Fristen nach § 6 Absatz 1 vor-
zulegen. 

§ 37 
Übergangsregelungen für das örtliche 

Vergabeverfahren
Bei einer Bewerbung zum Sommersemester 2020 
werden die bis dahin erreichten Wartesemester als Be-
werbungssemester berücksichtigt. Für Studiengänge, 
die zum Sommersemester 2020 nicht angeboten wer-
den, gilt bei einer Bewerbung zum Wintersemester 
2020/2021 Satz 1 entsprechend.

§ 38 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. Sie gilt erstmals für das Vergabeverfah-
ren zum Sommersemester 2020.
(2) Zugleich treten die Verordnung über die zen-
trale Vergabe von Studienplätzen durch die Stiftung 
für Hochschulzulassung (VergabeVO Stiftung) vom 

11. Juni 2010 (Amtsbl. I S. 1160), zuletzt geändert 
durch die Verordnung vom 9. März 2018 (Amtsbl. I 
S. 144), und die Verordnung über die Vergabe von Stu-
dienplätzen in zulassungsbeschränkten Studiengängen 
außerhalb zentraler Verfahren an den staatlichen Hoch-
schulen des Saarlandes (Vergabeverordnung Saarland) 
vom 2. November 2005 (Amtsbl. 2009, S. 331), zu-
letzt geändert durch die Verordnung vom 30. Mai 2018 
(Amtsbl. I S. 338), außer Kraft. 

Saarbrücken, den 19. November 2019

Der Ministerpräsident
Hans

— Anlage —
Anlage 1 

Ermittlung der Messzahl bei der Auswahl für  
ein Zweitstudium (zu § 13 Absatz 2 Satz 2)

(1) Die Messzahl ist die Summe der Punktzahlen, die 
für das Ergebnis der Abschlussprüfung des Erststudi-
ums und für den Grad der Bedeutung der Gründe für 
das Zweitstudium vergeben werden.
(2) Für das Ergebnis der Abschlussprüfung des Erststu-
diums werden folgende Punktzahlen vergeben:

1. Noten „ausgezeichnet“ und 
„sehr gut“

— 4 Punkte;

2. Noten „gut“ und „voll befriedi-
gend“

— 3 Punkte;

3. Note „befriedigend“ — 2 Punkte;
4. Note „ausreichend“ — 1 Punkt.

Ist die Note der Abschlussprüfung des Erststudiums 
nicht nachgewiesen, wird das Ergebnis der Abschluss-
prüfung mit 1 Punkt bewertet.
(3) Nach dem Grad der Bedeutung der Gründe für das 
Zweitstudium werden folgende Punktzahlen vergeben:
1. „zwingende berufliche Gründe“ — 9 Punkte;
 zwingende berufliche Gründe liegen vor, wenn ein 

Beruf angestrebt wird, der nur aufgrund zweier 
abgeschlossener Studiengänge ausgeübt werden 
kann;

2. „wissenschaftliche Gründe“ — 7 bis 11 Punkte;
 wissenschaftliche Gründe liegen vor, wenn im 

Hinblick auf eine spätere Tätigkeit in Wissenschaft 
und Forschung auf der Grundlage der bisherigen 
wissenschaftlichen und praktischen Tätigkeit eine 
weitere wissenschaftliche Qualifikation in einem 
anderen Studiengang angestrebt wird;

3. „besondere berufliche Gründe“ — 7 Punkte;
 besondere berufliche Gründe liegen vor, wenn die 

berufliche Situation dadurch erheblich verbessert 
wird, dass der Abschluss des Zweitstudiums das 
Erststudium sinnvoll ergänzt. Dies ist der Fall, 
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wenn die durch das Zweitstudium in Verbindung 
mit dem Erststudium angestrebte Tätigkeit als 
Kombination zweier studiengangspezifischer Tä-
tigkeitsfelder anzusehen ist, die im Regelfall nicht 
bereits von Absolventinnen und Absolventen eines 
der beiden Studiengänge wahrgenommen werden 
kann, und die oder der Betroffene nachweisbar die-
se Tätigkeit anstrebt;

4. „sonstige berufliche Gründe” — 4 Punkte;

 sonstige berufliche Gründe liegen vor, wenn das 
Zweitstudium aufgrund der individuellen berufli-
chen Situation aus sonstigen Gründen, insbeson-
dere zum Ausgleich eines unbilligen beruflichen 
Nachteils oder um die Einsatzmöglichkeiten der 
mithilfe des Erststudiums ausgeübten Tätigkeit zu 
erweitern, erforderlich ist;

5. „keiner der vorgenannten Gründe“ — 1 Punkt.

Liegen wissenschaftliche Gründe vor, ist die Punkt-
zahl innerhalb des Rahmens von 7 bis 11 Punkten 
davon abhängig, welches Gewicht die Gründe haben, 
welche Leistungen bisher erbracht worden sind und in 
welchem Maß die Gründe von allgemeinem Interesse 
sind. Wird das Zweitstudium nach einer Familienphase 
zum Zwecke der Wiedereingliederung oder des Neu-
einstiegs in das Berufsleben angestrebt, kann dieser 
Umstand unabhängig von der Bewertung des Vorha-
bens und seiner Zuordnung zu einer der vorgenannten 
Fallgruppen durch Gewährung eines Zuschlags von bis 
zu 2 Punkten bei der Messzahlbildung berücksichtigt 
werden.

Anlage 2  
Ermittlung der Durchschnittsnote  

(zu § 15 Absatz 1)

(1) Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der 
Grundlage der

1. „Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen 
Oberstufe und der Abiturprüfung“ gemäß Beschluss 
der Kultusministerkonferenz vom 7. Juli 1972 in 
der jeweils geltenden Fassung (Beschluss-Samm-
lung der Kultusministerkonferenz Nr. 176), 

2. „Vereinbarung über die Abiturprüfung für Nicht-
schülerinnen und Nichtschüler entsprechend der 
Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Se-
kundarstufe II“ gemäß Beschluss der Kultusmi-
nisterkonferenz vom 13. September 1974 in der 
jeweils geltenden Fassung (Beschluss-Sammlung 
der Kultusministerkonferenz Nr. 192.2),

3. „Vereinbarung über die Durchführung der Abitur-
prüfung für Schülerinnen und Schüler an Waldorf-
schulen“ gemäß Beschluss der Kultusminister-
konferenz vom 21. Februar 1980 in der jeweils 
geltenden Fassung (Beschluss-Sammlung der Kul-
tusministerkonferenz Nr. 485.2),

4. „Vereinbarung zur Gestaltung der Abendgymnasi-
en“ gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 21. Juni 1979 in der jeweils geltenden Fas-

sung (Beschluss-Sammlung der Kultusminister-
konferenz Nr. 240.2),

5. „Vereinbarung zur Gestaltung der Kollegs“ ge-
mäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
21. Juni 1979 in der jeweils geltenden Fassung 
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonfe-
renz Nr. 248.1),

die eine auf eine Stelle nach dem Komma bestimmte 
Durchschnittsnote enthalten, wird diese zugrunde ge-
legt. Enthält die Hochschulzugangsberechtigung keine 
Durchschnittsnote nach Satz 1, aber eine Punktzahl 
der Gesamtqualifikation, wird nach Anlage 4 der „Ver-
einbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe 
und der Abiturprüfung“ gemäß Beschluss der Kul-
tusministerkonferenz vom 7. Juli 1972 in der jeweils 
geltenden Fassung (Beschluss-Sammlung der Kultus-
ministerkonferenz Nr. 176) die Durchschnittsnote aus 
der Punktzahl der Gesamtqualifikation errechnet. Die 
Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Kom-
ma errechnet; es wird nicht gerundet. 
(2) Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der 
Grundlage
1. der „Vereinbarung über Abendgymnasien“ gemäß 

Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 3. Ok-
tober 1957 in der Fassung vom 8. Oktober 1970 
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonfe-
renz Nr. 240),

2. des Beschlusses der Kultusministerkonferenz vom 
8. Juli 1965 (Beschluss-Sammlung der Kultusmi-
nisterkonferenz Nr. 248) über die „Institute zur Er-
langung der Hochschulreife (‚Kollegs‘)“

wird die Durchschnittsnote aus dem arithmetischen 
Mittel der Noten der Hochschulzugangsberechtigung 
mit Ausnahme der Noten für die Fächer, die in der 
Hochschulzugangsberechtigung oder einer besonde-
ren Bescheinigung als vorzeitig abgeschlossen ausge-
wiesen sind, gebildet. Absatz 3 Satz 2 Nummern 1 bis 
6 und 9 findet Anwendung. Ist die Durchschnittsnote 
nicht von der Schule ausgewiesen, wird sie nach den 
Sätzen 1 und 2 errechnet. 
(3) Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der 
Grundlage der
1. „Vereinbarung über die befristete gegenseitige 

Anerkennung von Zeugnissen der fachgebunde-
nen Hochschulreife, die an zurzeit bestehenden 
Schulen, Schulformen beziehungsweise -typen 
erworben worden sind“ gemäß Beschluss der Kul-
tusministerkonferenz vom 25. November 1976 
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonfe-
renz Nr. 226.2) und vom 16. Februar 1978 (Be-
schluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 226.2.1),

2. „Sondervereinbarung über die gegenseitige An-
erkennung der Zeugnisse von besonderen gym-
nasialen Schulformen, die zu einer Allgemeinen 
Hochschulreife führen“ gemäß Beschluss der Kul-
tusministerkonferenz vom 25. November 1976 
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonfe-
renz Nr. 226.1), 
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3. „Rahmenvereinbarung über die Berufsoberschu-
le“ gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 25. November 1976 in der jeweils geltenden 
Fassung (Beschluss-Sammlung der Kultusminis-
terkonferenz Nr. 470) 

finden die Absätze 1 und 2 entsprechende Anwendung. 
Dabei wird eine Durchschnittsnote aus dem arithmeti-
schen Mittel wie folgt gebildet:
1. Weist die Hochschulzugangsberechtigung eine 

Note für das Fach Gemeinschaftskunde aus, wer-
den die Noten für die Fächer Geschichte, Erdkun-
de, Sozialkunde und Philosophie sowie für sonstige 
Fächer, die in der Hochschulzugangsberechtigung 
als zu dem Fach Gemeinschaftskunde gehörig aus-
gewiesen sind, nicht gewertet;

2. weist die Hochschulzugangsberechtigung keine 
Note für das Fach Gemeinschaftskunde aus, ist 
diese aus dem arithmetischen Mittel der Noten für 
die Fächer Geschichte, Erdkunde, Sozialkunde und 
Philosophie oder für die Fächer, die in der Hoch-
schulzugangsberechtigung als zu dem Fach Ge-
meinschaftskunde gehörig ausgewiesen sind, zu 
bilden; dabei ist bei der Bildung der Note für das 
Fach Gemeinschaftskunde nach Halbsatz 1 eine 
im Zeugnis ausgewiesene Note für das Fach Wirt-
schaftsgeografie beziehungsweise Geografie mit 
Wirtschaftsgeografie einzubeziehen;

3. ist in der Hochschulzugangsberechtigung eine 
Note für das Fach Geschichte mit Gemeinschafts-
kunde ausgewiesen, gilt diese Note als Note für das 
Fach Geschichte und als Note für das Fach Sozial-
kunde;

4. bei der Bildung der Note für das Fach Gemein-
schaftskunde wird gerundet;

5. ist in der Hochschulzugangsberechtigung neben 
den Noten für die Fächer Biologie, Chemie und 
Physik eine Gesamtnote für den naturwissenschaft-
lichen Bereich ausgewiesen, bleibt diese bei der 
Errechnung der Durchschnittsnote außer Betracht;

6. Noten für die Fächer Religionslehre, Ethik, Kunst-
erziehung, Musik und Sport bleiben außer Be-
tracht, es sei denn, dass die Zulassung zu einem 
entsprechenden Studiengang beantragt wird;

7. Noten für die Fächer Kunsterziehung, Musik und 
Sport werden gewertet, soweit sie Kernpflichtfä-
cher waren;

8. Noten für zusätzliche Unterrichtsveranstaltungen 
und für Arbeitsgemeinschaften bleiben unberück-
sichtigt;

9. die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach 
dem Komma errechnet; es wird nicht gerundet.

(4) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die auf dem 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach dem 
Stand bis zum 3. Oktober 1990 an einer in eine Hoch-
schule übergeleiteten Bildungseinrichtung erworben 
wurden, ist eine Durchschnittsnote von der Hochschule 
in dem Zeugnis oder einer besonderen Bescheinigung 
auszuweisen. 2Die Durchschnittsnote wird auf eine 

Stelle nach dem Komma errechnet; es wird nicht ge-
rundet.

(5) Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigungen, 
die auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
nach dem Stand bis zum 3. Oktober 1990 erworben 
wurden und eine Durchschnittsnote enthalten, die auf 
eine Stelle nach dem Komma bestimmt ist, wird diese 
zugrunde gelegt.

(6) Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigungen, 
die auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
nach dem Stand bis zum 3. Oktober 1990 erworben 
wurden und nur Einzelnoten im Rahmen eines sechsstu-
figen Notensystems enthalten, wird eine Durchschnitts-
note unter entsprechender Anwendung des Absatzes 3 
Satz 2 Nummern 1 bis 6 und 9 aus dem arithmetischen 
Mittel der Noten gebildet; Noten für gegebenenfalls 
im 11. und 12. Schuljahr abgeschlossene Fächer sowie 
Noten für zusätzliche Unterrichtsveranstaltungen und 
für Arbeitsgemeinschaften bleiben unberücksichtigt.

(7) Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigungen, 
die auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
nach dem Stand bis zum 3. Oktober 1990 erworben 
wurden und weder eine Durchschnittsnote, die auf eine 
Stelle nach dem Komma bestimmt ist, noch Einzelno-
ten im Rahmen eines sechsstufigen Notensystems ent-
halten, ist eine Durchschnittsnote durch eine besondere 
Bescheinigung nachzuweisen, die von der für die Ab-
nahme der entsprechenden Prüfung zuständigen Stelle 
oder von der obersten Landesbehörde auszustellen ist, 
unter deren Aufsicht diese Prüfung durchgeführt wor-
den ist. Bei der Bestimmung der Durchschnittsnote 
sind einzelne Prüfungsleistungen, die der Hochschul-
zugangsberechtigung zugrunde liegen, zur Beurteilung 
heranzuziehen. Die Durchschnittsnote wird auf eine 
Stelle nach dem Komma bestimmt; es wird nicht ge-
rundet.

(8) Bei Hochschulzugangsberechtigungen aus der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, 
die nach dem Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 10. Mai 1990 (Beschluss-Sammlung der Kultus-
ministerkonferenz Nr. 908) zur Aufnahme eines Stu-
diums in der Bundesrepublik Deutschland berechti-
gen, wird die Durchschnittsnote nach dem Beschluss 
der Kultusministerkonferenz vom 8. Juli 1987 in der 
Fassung vom 8. Oktober 1990 (Beschluss-Sammlung 
der Kultusministerkonferenz Nr. 289.1) errechnet. 
Bei Hochschulzugangsberechtigungen aus den in Ar-
tikel 3 des Einigungsvertrags genannten Ländern, die 
nach dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
21. Februar 1992 in der Fassung vom 12. März 1993 
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 234) und vom 25. Februar 1994 (Beschluss-Samm-
lung der Kultusministerkonferenz Nr. 234.1) zur Auf-
nahme eines Studiums in der Bundesrepublik Deutsch-
land berechtigen, wird die Durchschnittsnote nach 
dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
21. Februar 1992 in der Fassung vom 9. Juni 1993 
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 235) errechnet. Die Durchschnittsnote wird jeweils 
von der für die Ausstellung des Zeugnisses zuständi-
gen Stelle auf eine Stelle nach dem Komma errechnet; 
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es wird nicht gerundet. Es wird die auf dem Zeugnis 
oder in einer besonderen Bescheinigung ausgewiesene 
Durchschnittsnote zugrunde gelegt.

(9) Bei ausländischen Vorbildungsnachweisen wird 
die Gesamtnote, wenn keine Bescheinigung der Zeug-
nisanerkennungsstelle eines Landes über die Festset-
zung einer Gesamtnote vorliegt, auf der Grundlage 
der „Vereinbarung über die Festsetzung der Gesamt-
note bei ausländischen Hochschulzugangszeugnissen“ 
vom 15. März 1991 in der jeweils geltenden Fassung 
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 289.5) berechnet.

(10) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die bis 
einschließlich 1986 aufgrund einer Abschlussprüfung 
unter dem Vorsitz einer oder eines Prüfungsbeauftrag-
ten der Kultusministerkonferenz an deutschen Schulen 
im Ausland (ausgenommen die Schulen mit neu gestal-
teter gymnasialer Oberstufe) erworben wurden, ist die 
Durchschnittsnote durch eine Bescheinigung der oder 
des Prüfungsbeauftragten nachzuweisen. Dasselbe gilt 
weiterhin für die Zeugnisse der deutschen Reifeprüfun-
gen, die am Lyzeum Alpinum in Zuoz und am Institut 
auf dem Rosenberg in St. Gallen erworben wurden. Die 
Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Kom-
ma bestimmt; es wird nicht gerundet. Bei Hochschul-
zugangsberechtigungen, die ab 1987 aufgrund einer 
Abschlussprüfung unter dem Vorsitz einer oder eines 
Prüfungsbeauftragten der Kultusministerkonferenz an 
deutschen Schulen im Ausland erworben wurden, wird 
die auf dem Zeugnis ausgewiesene, auf eine Stelle nach 
dem Komma bestimmte Durchschnittsnote zugrunde 
gelegt. Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die ab 
1998 aufgrund einer Abschlussprüfung unter der Lei-
tung einer oder eines Beauftragten der Kultusminister-
konferenz an Deutschen Schulen im Ausland erworben 
wurden, werden die auf dem Zeugnis ausgewiesene, 
auf eine Stelle nach dem Komma bestimmte Durch-
schnittsnote sowie die ausgewiesene Punktzahl des 
Gesamtergebnisses zugrunde gelegt.

(11) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die an den 
deutsch-französischen Gymnasien ab dem Abiturter-
min 1982 erworben wurden, wird der in den Zeugnis-
sen gemäß Artikel 30 des Abkommens zwischen der 
Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der 
Regierung der Französischen Republik vom 10. Fe-
bruar 1972 (Beschluss-Sammlung der Kultusminister-
konferenz Nr. 90) ausgewiesene „allgemeine Noten-
durchschnitt“ bei der Rangplatzbestimmung zugrunde 
gelegt. Für die Umrechnung des „allgemeinen Noten-
durchschnitts“ wird der für die Europäischen Schulen 
geltende Umrechnungsschlüssel gemäß Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 8. Dezember 1975 in der 
jeweils geltenden Fassung (Beschluss-Sammlung der 
Kultusministerkonferenz Nr. 289.2) angewendet. Bei 
Absolventinnen und Absolventen der deutsch-französi-
schen Gymnasien in Freiburg und Saarbrücken werden 
für das Abitur 1982 und 1983 die bis 1981 geltenden 
Richtlinien angewendet, sofern durch die Neuregelung 
im Einzelfall eine Verschlechterung der Durchschnitts-
note eintritt. Die nach diesem Verfahren umgerech-
nete allgemeine Durchschnittsnote wird zusätzlich 
zum „allgemeinen Notendurchschnitt“ im „Zeugnis 

über das Bestehen des deutsch-französischen Abiturs“ 
ausgewiesen und durch den Stempelzusatz „Durch-
schnittsnote gemäß Staatsvertrag über die Vergabe von 
Studienplätzen“ gekennzeichnet. Bei Hochschulzu-
gangsberechtigungen, die an den deutsch-französischen 
Gymnasien ab dem Abiturtermin 2014 erworben wur-
den, wird der in den Zeugnissen gemäß Artikel 30 des 
Abkommens zwischen der Regierung der Bundesrepu-
blik Deutschland und der Regierung der Französischen 
Republik vom 10. Februar 1972 (Beschluss-Sammlung 
der Kultusministerkonferenz Nr. 90) ausgewiesene 
„allgemeine Notendurchschnitt“ bei der Rangplatz-
bestimmung zugrunde gelegt. Für die Umrechnung 
des „allgemeinen Notendurchschnitts“ wird das „Be-
rechnungsverfahren zur Ermittlung der „Punktzahl des 
Gesamtergebnisses (E)“ und der „Abiturdurchschnitts-
note (N)“ für die Deutsch-Französischen Gymnasien“ 
gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
5. Juni 2014 (Beschlusssammlung der Kultusminister-
konferenz Nr. 290) angewendet. Die nach diesem Ver-
fahren ermittelte „Punktzahl des Gesamtergebnisses“ 
wird als „Punktzahl der Gesamtqualifikation“ und „Ab-
iturdurchschnittsnote“ zusätzlich zum „allgemeinen 
Notendurchschnitt“ im „Zeugnis über das Bestehen des 
deutsch-französischen Abiturs“ ausgewiesen.

(12) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die in Bil-
dungsgängen in der Französischen Republik erworben 
wurden, die auf den gleichzeitigen Erwerb des Bac-
calauréat und der Allgemeinen Hochschulreife vor-
bereiten („Abibac“), wird die Durchschnittsnote der 
Bescheinigung zugrunde gelegt, die von der oder dem 
Prüfungsbeauftragten der Ständigen Konferenz der Kul-
tusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutsch-
land gemäß der „Verwaltungsabsprache zwischen dem 
Bevollmächtigten der Bundesrepublik Deutschland für 
kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Vertrags 
über die deutsch-französische Zusammenarbeit und 
dem Minister für Erziehung, Hochschulwesen und For-
schung der Französischen Republik über die Organisa-
tion des Bildungsgangs, die Gestaltung der Lehrpläne 
und die Prüfungsordnung zum gleichzeitigen Erwerb 
der deutschen Allgemeinen Hochschulreife und des 
französischen Baccalauréat“ vom 11. Mai 2006 ausge-
wiesen wird.

(13) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die an den 
Deutschen Abteilungen französischer Internationaler 
Schulen (Lycées Internationaux) erworben wurden, 
bei denen das Baccalauréat mit dem deutschen Prü-
fungsteil „option internationale“ abgelegt wurde, wird 
die Durchschnittsnote auf der Grundlage der „Verein-
barung über die Berechnung der Durchschnittsnoten 
für die an den Deutschen Abteilungen französischer 
Schulen (Lycées internationaux) erworbenen Hoch-
schulzugangsberechtigungen deutscher Staatsbür-
ger“ gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 13. April 1988 in der jeweils geltenden Fassung 
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 289.4) nachgewiesen. Die nach diesen Verfahren 
ermittelte Durchschnittsnote wird durch eine Beschei-
nigung einer oder eines Prüfungsbeauftragten der Stän-
digen Konferenz der Kultusminister der Länder in der 
Bundesrepublik Deutschland nachgewiesen.



Amtsblatt des Saarlandes Teil I vom 28. November 2019994

(14) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die an den 
Europäischen Schulen erworben wurden, wird die Eu-
ropäische Abiturdurchschnittsnote bei der Rangplatz-
bestimmung zugrunde gelegt. Für die Umrechnung 
der Europäischen Durchschnittsnote bis zum Abitur 
2020 wird der „Umrechnungsschlüssel zur Bewertung 
der an Europäischen Schulen erworbenen Reifezeug-
nisse bei der zentralen Vergabe von Studienplätzen“ 
gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
8. Dezember 1975 in der jeweils geltenden Fassung 
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 289.2) angewendet. Die Durchschnittsnote wird 
auf eine Stelle nach dem Komma ausgewiesen; die 
Umrechnung wird von der deutschen Inspektorin oder 
dem deutschen Inspektor für die Europäischen Schulen 
(Sekundarbereich) oder in seiner bzw. ihrer Vertretung 
von dazu beauftragten Lehrkräften an den Europäi-
schen Schulen bescheinigt. Für die Umrechnung der 
Europäischen Abiturdurchschnittsnote in eine deutsche 
Abiturdurchschnittsnote ab dem Abitur 2021 werden 
die „Richtlinien zur Behandlung und Bewertung des 
Europäischen Abiturzeugnisses und von an offiziellen 
Europäischen Schulen und an akkreditierten Europäi-
schen Schulen erbrachten Einzelleistungen“ gemäß 
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 14. Juni 

2018 angewendet. Die Umrechnung erfolgt in die deut-
sche Dezimalnote sowie die erreichte Punktzahl nach 
der „Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen 
Oberstufe und der Abiturprüfung“ gemäß Beschluss 
der Kultusministerkonferenz vom 7. Juli 1972 in der 
jeweils geltenden Fassung (Beschluss-Sammlung der 
Kultusministerkonferenz Nr. 176). Die Durchschnitts-
note wird nicht auf- oder abgerundet und auf eine De-
zimalstelle gebildet. Die Umrechnung wird von der 
deutschen Inspektorin oder dem deutschen Inspektor 
für die Europäischen Schulen (Sekundarbereich) oder 
in ihrer bzw. seiner Vertretung von dazu beauftragten 
Lehrkräften an den Europäischen Schulen bescheinigt.
(15) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die nach 
den Bestimmungen der/des „International Baccalau-
reate Organisation/Office du Baccalauréat Internatio-
nal“ erworben wurden, wird die Durchschnittsnote auf 
der Grundlage der Vereinbarung über die Anerkennung 
des „International Baccalaureate Diploma/Diplôme du 
Baccalauréat International“ gemäß Beschluss der Kul-
tusministerkonferenz vom 10. März 1986 in der jeweils 
geltenden Fassung (Beschluss-Sammlung der Kultus-
ministerkonferenz Nr. 283) berechnet.
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Anlage 3 
Ermittlung der Punktzahl der Hochschulzugangsberechtigung 

(zu § 15 Absatz 1) 

(1) Bei deutschen Abiturzeugnissen, bei denen die Durchschnittsnote auf der Grundlage
einer maximal erreichbaren Punktzahl von 900 errechnet worden ist, ist die auf dem Zeugnis
ausgewiesene Punktzahl maßgeblich.

(2) Bei deutschen Abiturzeugnissen, bei denen die Durchschnittsnote auf der Grundlage
einer maximal erreichbaren Punktzahl von 840 errechnet worden ist, wird die maßgebliche
Punktzahl P900 nach der Formel: 𝑃𝑃𝑃𝑃900 = �𝑃𝑃𝑃𝑃840 ∗

180
168
� errechnet; dabei ist P840 die auf dem 

Abiturzeugnis ausgewiesene Gesamtpunktzahl; es wird auf eine ganze Zahl aufgerundet. 

(3) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, auf denen keine nach den Beschlüssen der
Kultusministerkonferenz errechnete Gesamtpunktzahl ausgewiesen ist, gilt der Mittelwert der
Punktspanne, die der jeweiligen Durchschnittsnote nach den Beschlüssen der
Kultusministerkonferenz in den Fällen des Absatzes 1 zugeordnet ist, nach folgender Formel
als maßgebliche Punktzahl:

𝑃𝑃𝑃𝑃 =  �

862  𝑓𝑓𝑓𝑓ü𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑁𝑁𝑁𝑁 = 1,0

⎣180 ∗ �
17
3
− 𝑁𝑁𝑁𝑁� ⎦ − 8         𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

300  𝑓𝑓𝑓𝑓ü𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑁𝑁𝑁𝑁 = 4,0

 

Es wird auf eine ganze Zahl abgerundet. 

Anlage 4  
Ermittlung des Prozentrangs 

(zu § 17 Absatz 2) 

Der Prozentrang einer Bewerberin B oder eines Bewerbers B wird nach der Formel 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐵𝐵𝐵𝐵 = �1 −  min− 1
𝑁𝑁𝑁𝑁

� ∗ 100 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 errechnet, wobei N die Anzahl aller 

Hochschulzugangsberechtigungen im Zentralen Vergabeverfahren ist und min die kleinste 

Positionszahl der Hochschulzugangsberechtigungen eines Landes mit identischer 

Punktzahl bestimmt nach der gemäß § 15 Absatz 1 Satz 2 gebildeten Positionsliste ist. Es 

wird auf eine Dezimalstelle gerundet. 
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Anlage 5 
Berechnung der Punktwerte 

(§ 36 Absatz 2 Nummer 2)

(1) Für die Quoten nach Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummern 2 und 3 ergibt sich die jeweilige
Gesamtpunktzahl einer Bewerberin B oder eines Bewerbers B aus der Summe der
Punktzahlen für jedes Kriterium:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐵𝐵𝐵𝐵𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵 + ⋯+ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵

Es sind maximal 100 Punkte zu erreichen. 

(2) Die Punktzahl für das Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung wird wie folgt
berechnet:1

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵 = max (0, min (Φ𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝑉𝑉𝑉𝑉𝐻𝐻𝐻𝐻ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠
−1 �𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵�,𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝑉𝑉𝑉𝑉𝐻𝐻𝐻𝐻ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠)) 

Dabei gilt: HzbGewicht ist das Gewicht des Kriteriums „Hzb“, also die maximale Punktzahl, 
die in der betreffenden Quote für das Kriterium „Hochschulzugangsberechtigung“ 
vorgesehen ist. Dann wird eine „ideale“ Normalverteilung 𝒩𝒩𝒩𝒩(𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡

2
, 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡

6
) zugrunde 

gelegt, also eine Normalverteilung mit Mittelwert 𝜇𝜇𝜇𝜇 = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡
2

 und Standardabweichung 𝜎𝜎𝜎𝜎 =
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡

6
. Die Funktion Φ𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝑉𝑉𝑉𝑉𝐻𝐻𝐻𝐻ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠 ist die zu dieser Normalverteilung gehörige 

Verteilungsfunktion und Φ𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝑉𝑉𝑉𝑉𝐻𝐻𝐻𝐻ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠
−1  ihre Inverse. 

(3) Die Punktzahl eines fachspezifischen Studieneignungstests wird wie folgt berechnet: a)
Die Punktzahl für das Ergebnis eines fachspezifischen Studieneignungstests TMS wird mit
Hilfe einer sog. z-Transformation für Normalverteilungen wie folgt berechnet:

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵 = 0,  für 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵𝐵𝐵 < 70, 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝑉𝑉𝑉𝑉𝐻𝐻𝐻𝐻ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠,   für 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵𝐵𝐵 > 130 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵 =
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝑉𝑉𝑉𝑉𝐻𝐻𝐻𝐻ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠

2 +
(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵𝐵𝐵 − 100)

10 ∙
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝑉𝑉𝑉𝑉𝐻𝐻𝐻𝐻ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠

6

Dabei gilt: 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝑉𝑉𝑉𝑉𝐻𝐻𝐻𝐻ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠 ist das Gewicht des Kriteriums „TMS“, also die maximale Punktzahl, 
die in der betreffenden Quote für das Kriterium „TMS“ vorgesehen ist. TMSstandardwertB ist 
das Ergebnis, das die Bewerberin oder der Bewerber B beim TMS erzielt hat. 

b) Die Punktzahl für das Ergebnis der fachspezifischen Studieneignungstests HAM-NAT,
HAM-MRT, HAM-SJT und PHAST wird wie folgt berechnet:

1 Die “max (…, min( …))”-Konstruktion dient dazu, Werte kleiner 0 oder größer als HzbGewicht zu kappen. (Solche 
minimalen Unter- oder Überschreitungen können aufgrund der Natur der Verteilungsfunktion entstehen.) 
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𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵 =
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵

100 ∗ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃 

Dabei gilt: 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃 ist das Gewicht des entsprechenden Kriteriums „HAM-NAT“, „HAM-
MRT“, „HAM-SJT“ oder „PHAST“, also die maximale Punktzahl, die in der betreffenden Quote 
für das jeweilige Kriterium vorgesehen ist. xxxWertB ist das Ergebnis, das die Bewerberin 
oder der Bewerber B beim jeweiligen Test erzielt hat. Dieser Wert liegt zwischen 0 
(schlechtester) und 100 (bester). 

(4) Die Punktzahl für das Ergebnis eines Auswahlgesprächs wird wie folgt berechnet:

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵 =
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝑥𝑥𝑥𝑥𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵

100 ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃 

Dabei gilt: 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃 ist das Gewicht des Kriteriums „Interview“, also die maximale 
Punktzahl, die in der betreffenden Quote für das Kriterium „Interview“ vorgesehen ist. 
InterviewWertB ist das Ergebnis, das die Bewerberin oder der Bewerber B in dem Interview 
erzielt hat. Dieser Wert liegt zwischen 0 (schlechtester) und 100 (bester). 

(5) Für die Berechnung der Punktzahl für die Kriterien Berufsausbildungen, Berufstätigkeiten,
anerkannte praktische Tätigkeiten und außerschulische Leistungen und Qualifikationen
gemäß Anlage 6 und 7, soweit sie nachgewiesen werden, gilt jeweils

𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃𝐾𝐾𝐾𝐾𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃 

(6) Die Berechnung der Punktzahl für die Wartezeit gemäß Artikel 18 Absatz 1 des
Staatsvertrags erfolgt nach der Formel

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑟𝑟𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑥𝑥𝑥𝑥𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃 =
𝑃𝑃𝑃𝑃

15 ∗𝑥𝑥𝑥𝑥𝐵𝐵𝐵𝐵
 

Dabei gilt: 
• Im ersten Jahr (SoSe 20 und WiSe 20/21) gilt Gewicht 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 45.
• Im zweiten Jahr (SoSe 21 und WiSe 21/22) gilt Gewicht 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 30.

WB ist die Wartezeit der Bewerberin oder des Bewerbers B in Semestern, wobei Werte > 15 
auf den Wert 𝐻𝐻𝐻𝐻 = 15 gedeckelt werden. 
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Anlage 6  
Anerkannte Berufsausbildungen und -tätigkeiten 

(§ 36 Absatz 2 Nummer 3)
Berufsausbildungen und Berufstätigkeiten Medizin
Altenpfleger/in
Anästhesietechnische/r Assistent/in
Arzthelfer/in
Biologielaborant/in
Chemielaborant/in
Diätassistent/in
Ergotherapeut/in
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in
Gesundheits- und Krankenpfleger/in
Hebamme/Entbindungspfleger
Kinderkrankenschwester/-pfleger
Krankenschwester/-pfleger
Logopäde/Logopädin
Medizinische/r Fachangestellte/r
Medizinisch-technische/r Assistent/in – Funktionsdia-
gnostik
Medizinisch-technische/r Assistent/in (MTA)
Medizinisch-technische/r Laboratoriumsassistent/in
Medizinisch-technische/r Radiologieassistent/in
Medizinlaborant/in
Notfallsanitäter/in
Operationstechnische/r Angestellte/r
Operationstechnische/r Assistent/in
Orthoptist/in
Physiotherapeut/in
Radiologisch-technische/r Assistent/in (RTA)
Rettungsassistent/in
Veterinärmedizinisch-technische/r Assistent/in

Berufsausbildungen und Berufstätigkeiten Zahn-
medizin
Altenpfleger/in
Anästhesietechnische/r Assistent/in
Arzthelfer/in
Biologielaborant/in
Chemielaborant/in
Diätassistent/in
Ergotherapeut/in
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in
Gesundheits- und Krankenpfleger/in
Hebamme/Entbindungspfleger
Kinderkrankenschwester/-pfleger
Krankenschwester/-pfleger
Logopäde/Logopädin
Medizinische/r Fachangestellte/r
Medizinisch-technische/r Assistent/in – Funktionsdia-
gnostik

Medizinisch-technische/r Assistent/in (MTA)
Medizinisch-technische/r Laboratoriumsassistent/in
Medizinisch-technische/r Radiologieassistent/in
Medizinlaborant/in
Notfallsanitäter/in
Operationstechnische/r Angestellte/r
Operationstechnische/r Assistent/in
Orthoptist/in
Physiotherapeut/in
Radiologisch-technische/r Assistent/in (RTA)
Rettungsassistent/in
Stomatologische Schwester
Veterinärmedizinisch-technische/r Assistent/in
Zahnarzthelfer/in
Zahnärztliche/r Helfer/in
Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r
Zahntechniker/in

Berufsausbildungen und Berufstätigkeiten Tierme-
dizin
Anästhesietechnische/r Assistent/in
Biologielaborant/in
Chemielaborant/in
Fischwirt/in
Fleischer/in
Landwirt/in
Medizinisch-technische/r Assistent/in – Funktionsdia-
gnostik
Medizinisch-technische/r Assistent/in (MTA)
Medizinisch-technische/r Laboratoriumsassistent/in
Medizinisch-technische/r Radiologieassistent/in
Medizinlaborant/in
Operationstechnische/r Angestellte/r
Operationstechnische/r Assistent/in
Pferdewirt/in
Tierarzthelfer/in
Tiermedizinische/r Fachangestellte/r
Tierpfleger/in
Tierwirt/in
Veterinärmedizinisch-technische/r Assistent/in

Berufsausbildungen und Berufstätigkeiten Phar-
mazie
Biologielaborant/in
Biologisch-technische/r Assistent/in
Biotechnologische/r Assistent/in
Chemielaborant/in
Chemikant/in
Chemisch-technische/r Assistent/in
Medizinisch-technische/r Assistent/in – Funktionsdiag-
nostik
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Medizinisch-technische/r Assistent/in (MTA)
Medizinisch-technische/r Laboratoriumsassistent/in
Medizinisch-technische/r Radiologieassistent/in
Medizinlaborant/in
Pharmakant/in
Pharmazeutisch-technische/r Assistent/in
Physikalisch-technische/r Assistent/in
Physiklaborant/in
Technische/r Assistent/in – Chemische und biologische 
Laboratorien

Anlage 7  
Anerkannte praktische Tätigkeiten und  

außerschulische Leistungen und Qualifikationen 
(§ 36 Absatz 2 Nummer 4)

(1) Berücksichtigt werden nur Dienste jeweils im ein-
schlägigen Bereich
Dienst/ehrenamtliche Tätigkeit bei den Johannitern 
(mindestens 2 Jahre)
Dienst/ehrenamtliche Tätigkeit bei den Maltesern 
(mindestens 2 Jahre)
Dienst/ehrenamtliche Tätigkeit bei der Feuerwehr 
(mindestens 2 Jahre)
Dienst/ehrenamtliche Tätigkeit bei der DLRG (mindes-
tens 2 Jahre)
Dienst/ehrenamtliche Tätigkeit beim ASB (mindestens 
2 Jahre)
Dienst/ehrenamtliche Tätigkeit beim DRK/DKMS 
(mindestens 2 Jahre)
Dienst/ehrenamtliche Tätigkeit beim THW (mindes-
tens 2 Jahre)
Freiwilliges Soziales Jahr (ab mindestens 11 vollende-
ten Monaten) 
Freiwilliges Ökologisches Jahr (ab mindestens 11 voll-
endeten Monaten)
Internationaler Jugendfreiwilligendient (ab mindestens 
11 vollendeten Monaten)
Bundesfreiwilligendienst (ab mindestens 11 vollende-
ten Monaten) 
Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst Weltwärts 
(ab mindestens 11 vollendeten Monaten) 
Europäischer Freiwilligendienst (ab mindestens 
11 vollendeten Monaten) 
Anderer Dienst im Ausland (ADIA) (ab mindestens 
11 vollendeten Monaten) 
Zivildienst (ab mindestens 11 vollendeten Monaten) 
Freiwilliger Wehrdienst (ab mindestens 11 vollendeten 
Monaten) 

(2) Preise
Preisträger im Auswahlwettbewerb zur Internationalen 
Biologie-Olympiade
Preisträger im Auswahlwettbewerb zur Internationalen 
Chemie-Olympiade

Preisträger im Auswahlwettbewerb zur Internationalen 
Physik-Olympiade
Preisträger im Auswahlwettbewerb zur Internationalen 
Informatikolympiade
Preisträger im Auswahlwettbewerb zur Internationalen 
Mathematikolympiade
Jugend forscht – Biologie (1. – 3. Preis Bundeswettbe-
werb)
Jugend forscht – Chemie (1. – 3. Preis Bundeswettbe-
werb)
Jugend forscht – Mathematik/Informatik/Physik/Tech-
nik (1. – 3. Preis Bundeswettbewerb)

Anlage 8 
Ausgleich Abiturdurchschnittsnote (zu § 25 Abs. 8)

(1) Für jedes Bundesland wird eine auf eine Stelle nach
dem Komma gerundete Differenz zur Abiturdurch-
schnittsnote aller Bundesländer ermittelt (Länderaus-
gleichssubtrahend), die von der Abiturdurchschnitts-
note der jeweiligen Bewerberin oder des jeweiligen
Bewerbers unabhängig von dem Zeitpunkt des Er-
werbs der Hochschulzugangsberechtigung abgezogen
wird. Der hierdurch erreichbare Wert der Abiturdurch-
schnittsnote wird auf 1,0 (bester) und 4,0 (schlechtes-
ter) begrenzt.

(2) Der Länderausgleichssubtrahend wird auf Basis der
vom Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultus-
minister der Länder in der Bundesrepublik Deutsch-
land bis zum Ablauf der Bewerbungsfristen veröffent-
lichten drei aktuellsten Auswertungen der Abiturnoten
im Ländervergleich ermittelt.


